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Vorwort Bericht der Ombudsstelle

Mainz, im Dezember 2025

Der erste Bericht der Ombudsstelle! Vor über 8 Jahren haben wir mit dem Aufbau, der 
Konzeption und Entwicklung der Ombudsstelle für die Kinder- und Jugendhilfe bei der 
Bürgerbeauftragten begonnen. Es war „Neuland“ für uns. Nach den Diskussionen über 
Vorkommnisse in der Heimerziehung der 50er und 60er Jahre in der Bundesrepublik An-
fang der 2000er gab es dringenden Handlungsbedarf, wie man Kindern und Jugendlichen 
beistehen kann, die aufgrund ihrer Lebenssituation in Strukturen leben, die Abhängigkei-
ten begründen und wie sie sich beschweren können, wenn Missstände auftreten. An wen 
können sie sich wenden, wer berät sie, wer hilft ihnen, ihre Interessen zu vertreten?

Die Idee, unabhängige Ombudsstellen in der Kinder- und Jugendhilfe zu installieren, wur-
de ins Leben gerufen und in unterschiedlichen Organisationsformen ausgestaltet. Es galt 
diese Idee mit Leben zu erfüllen, Konzepte zu entwickeln, Organisationsstrukturen zu 
schaffen, personelle Voraussetzungen zu begründen, fachliche Expertise zu erwerben, 
Netzwerke zu entwickeln, konkrete Anliegen der Kinder und Jugendlichen zu bearbeiten, 
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und konkret mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Pflegeel-
tern, Jugendhilfeeinrichtungen, Jugendämtern, Kindertagesstätten, Schulen, dem Bundes-
netzwerk Ombudsschaft e.V., weiteren Ombudsstellen, den freien Trägern der Wohlfahrt 
und vielen anderen zum Wohl der Kinder und Jugendlichen zusammen zu arbeiten. Ein 
riesiger Berg an Arbeit und die Hoffnung aller am Prozess Beteiligten auf Unterstützung, 
insbesondere aber der im Landtag vertretenen politischen Akteure, lag vor uns.

Die notwendige Unterstützung haben wir erhalten. Dafür ganz herzlichen Dank! Die Ak-
teure in der Kinder- und Jugendhilfe haben uns – teilweise auch in sehr kontroversen Pro-
zessen – allesamt geholfen.

Noch immer sind wir eine lernende Organisation, wir machen Erfahrungen, entwickeln 
Ideen, wie wir uns verbessern können – alles zum Wohl der Kinder und Jugendlichen, die 
unsere Unterstützung benötigen. Aber lesen Sie, was sich in der vergangenen 8 Jahren bei 
der Entwicklung „unserer“ Ombudsstelle ereignet hat.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Barbara Schleicher-Rothmund 
Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz

Ombudsstelle für Kinder- und Jugendhilfe bei der Bürgerbeauftragten Rheinland-Pfalz
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Vorstellung Bericht der Ombudsstelle

Die Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe bei der 
Bürgerbeauftragten Rheinland-Pfalz ist eine externe 
Beschwerdestelle für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene, die Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB VIII haben und sich bei der Leistungsgewährung 
durch einen öffentlichen Jugendhilfeträger oder bei 
der Leistungserbringung durch einen freien Träger 
subjektiv nicht ausreichend beteiligt, beraten, betreut 
und/oder beschieden fühlen. Die Beratung des/der un-
abhängigen Beschwerdebeauftragten soll zu einer Ab-
hilfe der Beschwerde führen. 

Die Ombudsstelle erbringt selbst keine Leistungen im 
Bereich der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII), 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und  
Jugendliche (§ 35a SGB VIII), Hilfen für junge Volljäh-
rige (§ 41 SGB VIII) oder gemeinsame Wohnformen für 
Mütter/Väter (§ 19 SGB VIII). 

Theoretische Ausgangspunkte der Ombudschaft sind 
die Machtungleichheit zwischen jungen Menschen/
Leistungsberechtigten sowie den Institutionen Ju-
gendamt und/oder freien Trägern. Ombudschaftli-
ches Engagement und professionelles Handeln zielen 
darauf ab, diese Asymmetrie mit den zur Verfügung 
stehenden fachlichen – und notfalls auch juristischen 
– Beratungsmöglichkeiten auszugleichen. Die Partei-
lichkeit ist diesem Ausgleich gewidmet und unter-
scheidet sich damit von anwaltlicher Unterstützung 
im Sinne eines juristischen Mandates.

Im 14. Kinder und Jugendbericht (Bericht über die 
Lebenssituation junger Menschen und die Leistun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland – 
14.  Kinder- und Jugendbericht –, BT-Drs. 17/12200 
vom 30.01.2013, S. 380) werden Ombudschaften als 
unabhängige Beschwerdestellen in der Kinder- und  
Jugendhilfe beschrieben. „Die Kommission ist der Auf-
fassung, dass der Zugang zu solchen unabhängigen 
ombudsschaftlichen Beratungs- und Beschwerdestel-

len für junge Menschen und ihre Familien in der Kin-
der- und Jugendhilfe in verstärktem Umfang geöffnet 
werden sollte. Deshalb empfiehlt es sich, im Bereich 
der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe Om-
budsstellen einzurichten, die organisatorisch vorzugs-
weise bei den jeweiligen Jugendhilfeausschüssen eta-
bliert werden könnten (vgl. Wiesner 2012; vgl. auch 
Mund 2011 sowie Schruth 2011). In den Allgemeinen 
Vorschriften des SGB VIII sollte jungen Menschen,  
Eltern und anderen leistungsberechtigten Personen 
ein Anspruch eingeräumt werden, sich zur Beratung in 
Rechtsfragen sowie zur Schlichtung bei Meinungsver-
schiedenheiten mit Fachkräften im Jugendamt oder 
in Einrichtungen und Diensten von Trägern der freien  
Jugendhilfe an eine solche Ombudsstelle („Beratungs- 
und Schlichtungsstelle der Kinder- und Jugendhilfe“) 
zu wenden, die in einer weiteren neuen Bestimmung 
in sachlichem Zusammenhang, etwa mit § 71 SGB 
VIII, und damit in Anbindung an den Jugendhilfeaus-
schuss institutionell verankert werden könnte; in ei-
ner Rechtsverordnung wären die Einzelheiten zu den 
Aufgaben und zum Verfahren zu regeln (Wiesner 2012, 
S. 25 ff.). Sollte mit Blick auf die strenge Erforderlich-
keitsklausel des Artikel 72 Absatz 2 SGB VIII (vgl. Abs. 
13.1.2 in diesem Bericht) eine Regelung im SGB VIII 
unter Kompetenzgesichtspunkten bis auf Weiteres 
problematisch erscheinen, könnte eine solche auch 
im Landesrecht erfolgen. In jedem Fall würden solche 
Ombudsstellen zu einer neuen Ausbalancierung bei 
der Wahrnehmung von öffentlicher Verantwortung, 
von Verantwortung im öffentlichen Raum und von 
privater Verantwortung führen.“

Dem schließt sich auch die Bundesregierung in ihrer 
Stellungnahme an. 

Weitergehend wurde die Verstetigung der Ombuds
stelle durch den im Jahr 2021 neu eingeführten § 9a 
SGB VIII festgeschrieben. Dort heißt es: „In den Län-
dern wird sichergestellt, dass sich junge Menschen und 

Ombudsstelle für Kinder- und Jugendhilfe bei der Bürgerbeauftragten Rheinland-Pfalz



Ombudsstelle für Kinder- und Jugendhilfe bei der Bürgerbeauftragten Rheinland-Pfalz6

Bericht der Ombudsstelle Vorstellung

ihre Familien zur Beratung in sowie Vermittlung und 
Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit Auf-
gaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 und deren 
Wahrnehmung durch die öffentliche und freie Jugend-
hilfe an eine Ombudsstelle wenden können. Die hierzu 
dem Bedarf von jungen Menschen und ihren Familien 
entsprechend errichteten Ombudsstellen arbeiten un-
abhängig und sind fachlich nicht weisungsgebunden.“

Die Errichtung einer unabhängigen Beschwerdeins-
tanz für Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe ist 
Bestandteil der Empfehlungen „Runde Tische Heim
erziehung und sexueller Kindermissbrauch der 50er und 
60er Jahre“ aus dem Jahr 2010. In seiner Sitzung am 
4. Dezember 2008 folgte der Deutsche Bundestag der 
Empfehlung des Petitionsausschusses und beschloss 
einstimmig und in fraktionsübergreifendem Konsens 
die Einrichtung eines Runden Tisches. Erstmalig in sei-
ner Geschichte beschritt der Deutsche Bundestag mit 
diesem Beschluss einen solchen Weg. Der Runde Tisch 
ist mit der Aufarbeitung und mit der Erarbeitung von 
Vorschlägen beauftragt. Er hat keine Weisungsbefug-
nis und seine Ergebnisse sind rechtlich nicht bindend. 
Die Umsetzung seiner Vorschläge liegt in der Verant-
wortung seiner Adressaten. Der Runde Tisch „Heim
erziehung in den 50er und 60er Jahren“ konstituierte 
sich am 17. Februar 2009 unter der Moderation der ehe-
maligen Bundestagsvizepräsidentin Dr. Antje Vollmer 
und legt hiermit nach fast zweijähriger Arbeit seinen 
Abschlussbericht vor. In Anlehnung an die vom Deut-
schen Bundestag angenommene Empfehlung des Pe-
titionsausschusses waren folgende Institutionen und 
Personengruppen am Runden Tisch vertreten: 

�� Ehemalige Heimkinder, 

�� Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages, 

�� Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, 

�� Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 

�� Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, 

�� Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenver-
bände, 

�� Deutsche Bischofskonferenz und Deutsche Orden-
sobernkonferenz, 

�� Evangelische Kirche in Deutschland, 

�� Deutscher Caritasverband, 

�� Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, 

�� Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege, 

�� AFET-Bundesverband für Erziehungshilfe, 

�� Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 

�� Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familien-
recht, 

�� Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Ju-
gendgerichtshilfen, 

��Wissenschaft. 

Das Bundesministerium der Justiz wurde anlassbezogen 
eingebunden und eingeladen. Der Runde Tisch „Heim
erziehung in den 50er und 60er Jahren“ hat in fast zwei-
jähriger Arbeit die Heimerziehung der jungen Bundes
republik untersucht und hinterfragt.

Auch der „Runde Tisch Heimerziehung“ weist auf die 
ergänzende Einrichtung unabhängiger Beschwerdeins-
tanzen für Kinder und Jugendliche hin und merkt hier 
an, dass erfahrungsgemäß „einrichtungsinterne Be-
schwerdemöglichkeiten nicht flächendeckend vorhan-
den“ sind oder die Betreuten diese nicht nutzen. Für 
mögliche vorhandene Berührungsängste zu öffentli-
chen Institutionen kann hierdurch eine wirkungsvolle 
zusätzliche Instanz geschaffen werden. 
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1.1  HISTORIE DER OMBUDSSTELLEN
Die Einführung von Ombudsstellen in der Kinder- und 
Jugendhilfe basiert u. a. auf der UN-Kinderrechtskon-
vention. Die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) 
wurde am 20. November 1989 von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen beschlossen. Sie 
trat am 2. September 1990 völkerrechtlich in Kraft. 
In Deutschland ist sie seit dem 5. April 1992 als Bun-
desgesetz gültig. 

Die UN-KRK beruht auf drei Säulen: Schutz, Förde-
rung und Teilhabe.

Jedes Kind hat das universelle und unveräußerliche 
Menschenrecht auf körperliche und geistige Unver-
sehrtheit, aber auch auf ein Aufwachsen in Freiheit 
und die Förderung seiner individuellen Entwicklung. 
Bei allen sie Betreffenden Belangen sind Kinder anzu-
hören und ist ihren Bedürfnissen angemessen Rech-
nung zu tragen.

In 54 Artikeln hält die UN-KRK zehn Grundrechte für 
Kinder fest:

1.	� Das Recht auf Gleichbehandlung und  
Schutz vor Diskriminierung unabhängig von 
Religion, Herkunft und Geschlecht;

2.	� Das Recht auf einen Namen und eine Staats-
zugehörigkeit;

3.	 Das Recht auf Gesundheit;

4.	 Das Recht auf Bildung und Ausbildung;

5.	 Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung;

6.	� Das Recht, sich zu informieren,  
sich mitzuteilen, gehört zu werden und  
sich zu versammeln;

7.	� Das Recht auf eine Privatsphäre und eine  
gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleich
berechtigung und des Friedens;

8.	� Das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen 
und Notlagen und auf Schutz vor Grausamkeit, 
Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung;

9.	� Das Recht auf eine Familie, elterliche  
Fürsorge und ein sicheres Zuhause;

10.	Das Recht auf Betreuung bei Behinderung.

Über diesen Grundrechten steht das grundlegende 
Prinzip des Kindeswohlvorrangs.

Auch zur Umsetzung dieser Prinzipien wurden Om-
budsstellen in der Kinder- und Jugendhilfe in den 
letzten Jahren flächendeckend und sehr unterschied-
lich in der Bundesrepublik Deutschland eingerichtet. 
Ombudsstellen sind unabhängige Beratungs- und 
Beschwerdestellen für Kinder und Jugendliche, die 
sich aus dem Recht auf Beteiligung und Beschwerde 
der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) ergeben. 
Während die UN-KRK die Rechte von Kindern festlegt, 
sind Ombudsstellen ein Instrument, um deren Um-
setzung zu überwachen und Kinder bei Verstößen zu 
unterstützen, indem sie als Ansprechpartner bei Fra-
gen, Problemen oder Notlagen fungieren. Deutsch-
land hat durch das Kinder- und Jugendstärkungsge-
setz Ombudsstellen gesetzlich verankert, es fehlen 
jedoch noch leicht zugängliche, unabhängige natio-
nale Beschwerdemechanismen auf höchster Ebene. 
Individualbeschwerdeverfahren sind unabhängige 
Beratungs- und Beschwerdestellen für Kinder und Ju-
gendliche, die sich aus dem Recht auf Beteiligung und 
Beschwerde der UN-Kinderrechtskonvention (UN-
KRK) ergeben. Während die UN-KRK die Rechte von 
Kindern festlegt, sind Ombudsstellen ein Instrument, 
um deren Umsetzung zu überwachen und Kinder bei 
Verstößen zu unterstützen, indem sie als Ansprech-
partner bei Fragen, Problemen oder Notlagen fungie-
ren. Deutschland hat durch das Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetz Ombudsstellen gesetzlich verankert, 
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es fehlen jedoch noch leicht zugängliche, unabhängi-
ge nationale Beschwerdemechanismen auf höchster 
Ebene, auch wenn es das Individualbeschwerdever-
fahren bei der UN gibt.

Die erste bundesweite Ombudsstelle wurde 2002 in 
Berlin gegründet, woraufhin sich das Modell schnell 
verbreitete. Als erste bundesweite Ombudsstelle 
der Kinder- und Jugendhilfe wurde 2002 der Berliner 
Rechtshilfefonds Jugendhilfe e.V. (BRJ) gegründet. Dies 
markierte den Beginn einer Bewegung, bei der enga-
gierte Einzelpersonen und Fachkräfte die Initiative er-
griffen, um eine unabhängige Beschwerdemöglichkeit 
zu schaffen. Es gibt jedoch eine große Vielfalt in den 
Strukturen und Ressourcen der einzelnen Stellen.

Als Reaktion auf die wachsende Zahl von Initiativen 
wurde 2008 das Bundesnetzwerk Ombudschaft in 
der Kinder- und Jugendhilfe (BNO) von den ersten 
unabhängigen Ombudsstellen ins Leben gerufen. Das 
Bundesnetzwerk Ombudschaft in der Jugendhilfe e.V. 
ist ein Zusammenschluss unabhängiger Ombudsstel-
len im Bundesgebiet. Es dient dem Fachaustausch, 
der Qualifizierung und Weiterentwicklung von Om-
budschaft in der Kinder- und Jugendhilfe. Das seit 
2008 bestehende Netzwerk setzt sich für die Stär-
kung der Rechte, Interessen und Selbstorganisation 
junger Menschen und ihrer Familien im Kontext von 
Jugendhilfe ein, insbesondere im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung.

Bericht der Ombudsstelle Vorstellung

Aktive Mitglieder Fördermitglieder

Mitgliederversammlung

Vorstand Bundeskoordnierungsstelle

Fachgruppen nach Rechtsgebieten der Kinder- und Jugendhilfe

Fachbeirat
Fachgruppe

HzE
Fachgruppe

KiTa
Fachgruppe

…

Das Bundesnetzwerk setzt sich aus verschiedenen Gremien zusammen:
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Auf der Grundlage teils langjähriger ombudschaftlicher 
Beratungserfahrungen im Bereich der erzieherischen 
Hilfen haben sich die dem Bundesnetzwerk angehören-
den Ombudsstellen auf die nachfolgenden zentralen 
inhaltlichen Positionen und Qualitätskriterien ombud-
schaftlicher Beratung verständigt. Diese sind im Selbst-
verständnis des Bundesnetzwerks ausführlich erläutert.

Qualitätsstandards ombudschaftlicher Beratung sind:

�� Unabhängige und transparente Beratung

�� Freiwilligkeit der Inanspruchnahme des Beratungs-
angebotes

�� Beratung und Begleitung nur durch Beauftragung 
der Anfragenden

�� Beratung und Begleitung nach dem Vier-Au-
gen-Prinzip

�� Ergebnissicherung durch Dokumentation und  
Reflexion

�� Handlungsleitend ist das Kindeswohl

�� Fachlichkeit durch Beratung von sozialpädagogisch 
oder juristisch erfahrenen Mitarbeitenden

��Qualitätssicherung durch Kooperation im Bundes-
netzwerk

Die Arbeit des Bundesnetzwerk Ombudschaft in der Ju-
gendhilfe e. V. wird durch einen interdisziplinären Fach-
beirat beraten und fachlich begleitet.

Das Netzwerk dient seitdem also dem Erfahrungsaus-
tausch und der fachpolitschen Positionierung, fördert 
den Fachaustausch und die Weiterentwicklung dieser 
Arbeit.

Bei den Runden Tischen zum Thema Kinderschutz war 
man sich einig, dass für eine gute Entwicklung Kinder 
und Jugendliche eine sichere Umgebung benötigen, die 
ihr Selbstbewusstsein und ihr Selbstbestimmungsrecht 

fördert. Das gilt für Familien ebenso wie für öffentliche 
Einrichtungen und Organisationen, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten. Der Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen ist daher in unserer Gesellschaft oberstes 
Gebot. Mit der Einrichtung des Runden Tisches „Sexu-
eller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Macht-
verhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtun-
gen und im familiären Bereich“ im März 2010 hat die 
Bundesregierung in Ergänzung zum Aktionsplan zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Ge-
walt politische Verantwortung für einen verbesserten 
Schutz von Kindern und Jugendlichen übernommen. 
Insbesondere das Bekanntwerden sexueller Übergriffe 
und sexualisierter Gewalt durch pädagogisches Perso-
nal und andere Mitarbeiter an Kindern und Jugendli-
chen in Einrichtungen des Bildungs- und Sozialsystems 
führte zu einer wachsenden öffentlichen, politischen 
und fachinternen Aufmerksamkeit dafür, dass inner-
halb des Bildungs- und Sozialsystems die Sensibilität 
zur Erkennung und adäquaten Reaktion bei Übergrif-
fen erhöht, sowie der Schutz vor sexualisierter Gewalt 
verbessert werden müssen. Dabei sollen Maßnahmen 
in Bildung und Forschung eine zentrale Funktion über-
nehmen: Nur in Kenntnis derjenigen Bedingungen und 
Strukturen, die Verletzungen der sexuellen Selbstbe-
stimmung ermöglichen, können entsprechende Kon-
zepte erarbeitet und in der Aus- und Fortbildung von 
pädagogisch, psychologisch oder aufsichtlich tätigem 
Personal verankert werden. Um die Forschung im Kon-
text von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
che in pädagogischen Einrichtungen auszubauen und 
zu seiner nachhaltigen Implementierung beizutragen, 
wird das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) Forschungsvorhaben fördern, die sowohl fun-
dierte Erkenntnisse zu den strukturellen und persona-
len Faktoren von sexualisierter Gewalt als auch zu Fra-
gen der Prävention zur Verfügung stellen. Des Weiteren 
werden Forschungsvorhaben gefördert, die die Professi-
onalisierung des pädagogischen Personals – insbeson-
dere hinsichtlich einer „Kultur des Hinsehens“ – zum 

Vorstellung Bericht der Ombudsstelle
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Gegenstand haben und die Aus- und Fortbildung unter-
stützen und weiterentwickelt. Diese Gedanken wurden 
auf die bestehenden Machtasymmetrien in der Kinder- 
und Jugendhilfe über das Thema sexuelle Gewalt hin-
aus angewandt. Die vorgenannten Ausführungen las-
sen sich auf jedwede Form der Gewalt an Kindern und 
Jugendlichen übertragen. Eine Stelle die zu einem Aus-
gleich von Machtasymmetrien zwischen Kindern und 
Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe und öf-
fentlichen Einrichtungen wie Jugendämtern, aber auch 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen beitragen sollte, 
sind die zwischenzeitlich eingerichteten, damals noch 
einzurichtenden Ombudsstellen in der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Auch hier hat der Abschlussbericht aus dem 
Jahr 2010 „Runder Tisch Heimerziehung in den 50er 
und 60er Jahren“ klare Empfehlungen abgegeben:

Von den ehemaligen Heimkindern als besonders be-
deutsam herausgestellt wurde, dass es Anlaufstellen 
für sie gibt, an die sie sich vertrauensvoll wenden kön-
nen und von denen sie Unterstützung bei der indivi-
duellen Aufarbeitung erhalten. Allerdings bestünden 
hierfür bislang kaum spezifische Strukturen. Der Run-
de Tisch schlug daher vor, entsprechende Anlaufstellen 
einzurichten. Dabei sollen folgende Anforderungen be-
rücksichtigt werden:

�� Die Anlauf- und Beratungsstellen sollen sowohl phy-
sisch wie psychisch „leicht zu erreichen“ sein (nied-
rigschwellig). Für die Erreichbarkeit ist eine entspre-
chende Anzahl an Anlauf- und Beratungsstellen, ver-
teilt über das westliche Bundesgebiet, sicherzustellen.

�� Die Anlauf- und Beratungsstellen sollen partizipativ 
und aktivierend tätig sein; Betroffene sollen sich nicht 
als „Objekt“ einer Beratung fühlen, sondern durch die 
Arbeit der Anlauf- und Beratungsstellen in die Lage 
versetzt werden, aktiv an der Aufarbeitung der eige-
nen Biografie mitzuwirken.

�� Die Anlauf- und Beratungsstellen sollen zielgrup-
penspezifisch ausgerichtet sein, insofern muss auch 

die dortige Fachkompetenz entsprechend ausgerich-
tet sein.

�� Die Anlauf- und Beratungsstellen müssen als beson-
dere Angebote an ehemalige Heimkinder öffentlich 
wahrnehmbar sein und als solche kommuniziert 
werden.

Die Anlauf- und Beratungsstellen sollen eine Lotsen-
funktion erfüllen und dabei folgende Aufgaben wahr-
nehmen:

�� Hilfe und Begleitung bei der Einsicht in Akten und an-
dere Dokumente; ggf. Überprüfung des ausgeübten 
Datenschutzes durch die Datenschutzbeauftragten 
der Länder (§ 83 Abs. 6 SGB X);

�� Ermittlung von eventuellen sozial- oder zivilrecht-
lichen Ansprüchen und Unterstützung bei deren 
Durchsetzung (z. B. Rente, OEG, Sozialleistungen); 

�� Hilfe bei der Realisierung und Umsetzung eines even-
tuellen Berichtigungsanspruchs nach § 84 SGB X; 

�� Hilfe bei der Suche nach therapeutischen Einrichtun-
gen und Unterstützung bei Kontakten zu zuständigen 
Leistungsträgern (Finanzierung);

�� ggf. Beratung und Vermittlung zu Leistungen;

�� Beratung über und Vermittlung von sonstigen sozia-
len Hilfsangeboten; 

�� Hilfe bei der Suche nach Familienangehörigen, ande-
ren ehemaligen Heimkindern und/oder sonstigen da-
maligen Bezugspersonen;

Von ehemaligen Heimkindern wird immer wieder im 
Zusammenhang mit der Akteneinsicht gefordert, dass 
die Inhalte der Akten häufig nicht die Anordnung der 
Fürsorgeerziehung und insbesondere die Einweisung 
in ein geschlossenes Heim rechtfertigen würden. Der 
Runde Tisch hat festgestellt, dass, auch nach dama-
ligen Maßstäben, die Wege in ein Heim, aber auch 
Maßnahmen in den Heimen, oft nicht zu rechtfertigen  

Bericht der Ombudsstelle Vorstellung
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waren. Insofern wird von den Ehemaligen eine Korrek-
tur der Feststellungen gewünscht. § 84 SGB X eröff-
net eine solche Möglichkeit. Es heißt dort: „Sozialda-
ten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. Wird 
die Richtigkeit von Sozialdaten von dem Betroffenen 
bestritten und lässt sich weder die Richtigkeit noch die 
Unrichtigkeit der Daten feststellen, bewirkt dies keine 
Sperrung, soweit es um die Erfüllung sozialer Aufgaben 
geht; die ungeklärte Sachlage ist in geeigneter Weise 
festzuhalten. Die bestrittenen Daten dürfen nur mit ei-
nem Hinweis hierauf genutzt und übermittelt werden. 
“Insofern könnte, unter Verweis auf diese Vorschrift, 
von den Betroffenen ein Berichtigungswunsch vorge-
bracht werden. Dieser wäre anhand der Akten zu prü-
fen. Über das Ergebnis der Prüfung ist dann ein Schrei-
ben zu fertigen, welches den Ehemaligen ausgehändigt 
und den Akten als ein nachträglich gefertigtes Doku-
ment beigefügt werden könnte. Dies könnte z. B. sein:

�� Unterstützung bei besonderer Hilfsbedürftigkeit, bei-
spielsweise Hilfe bei; der Beschaffung von (medizi-
nischen, orthopädischen, technischen etc.) Hilfsmit-
teln;

�� Beratungs- und Betreuungskosten (zum Beispiel 
Rechtsanwälte), beispielsweise Unterstützung bei 
Ämtergängen und -kontakten;

��Qualifizierungsmaßnahmen, beispielsweise Hilfe bei 
der Vermittlung und Finanzierung von Nachqualifika-
tionen oder Unterstützung bei Umschulungen

�� Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben im 
Alter (zum Beispiel zur Vermeidung von Heimauf-
enthalten);

�� Unterstützung für Menschen in besonderen sozialen 
Notlagen.

Vorstellung Bericht der Ombudsstelle
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1.2  DAS MODELLVORHABEN IN RHEINLAND-PFALZ

Dies vorausgeschickt nahm am 1. Mai 2017 die Om-
budsstelle für Kinder- und Jugendhilfe, die bei der Bür-
gerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz angesie-
delt ist, im Rahmen eines Modellprojektes ihre Arbeit 
auf. Die Einrichtung einer zentralen Beschwerdestelle 
für die Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz wur-
de nach der Landtagswahl 2016 von SPD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP in der Koalitionsvereinba-
rung für die Jahre 2016 bis 2021 festgehalten. Hierin 
heißt es: 

Einrichtung einer Ombudschaft für die Kinder- 
und Jugendhilfe

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sollen die Mög-
lichkeit erhalten, sich niedrigschwellig an eine un-
abhängige Institution zu wenden, die einen Klä-
rungs- und Vermittlungsprozess gestaltet. Für uns 
ist das auch die Konsequenz aus der Aufarbeitung 
der Heimerziehung der 50er und 60er Jahre des letz-
ten Jahrtausends. Diese Aufgabe der Ombudschaft 
wird beim Bürgerbeauftragten des Landes Rhein-
land-Pfalz angebunden werden. In einem dreijähri-
gen Modellvorhaben wollen wir überprüfen, ob die 
Struktur angenommen wird und die beabsichtigten 
Ziele – Information, Unterstützung und Vermittlung 
in Kontext der Kinder- und Jugendhilfe – erreicht 
wurden. Soll sich das Modellvorhaben bewähren, 
werden wir die Struktur dauerhaft etablieren und 
das Landesgesetz über den Bürgerbeauftragten er-
gänzen.

Die Ombudsstelle ist bei der Bürgerbeauftragten beim 
Landtag Rheinland-Pfalz angesiedelt. Die Bürgerbe-
auftragte ist weisungsunabhängig und arbeitet aus-
schließlich den zuständigen Ausschüssen im Landtag 

zu. Diese werden über die Arbeit der Ombudsstelle in-
formiert, sind aber im Einzelfall nicht weisungsbefugt. 
Eine Unabhängigkeit und Weisungsungebundenheit 
der Stelle wurde somit sichergestellt. Diese zentralen 
Forderungen an das Wirken einer Ombudsstelle wur-
de Jahre später in § 9a SGB VIII implementiert. Hier 
heißt es: 

§ 9a Ombudsstellen

In den Ländern wird sichergestellt, dass sich junge 
Menschen und ihre Familien zur Beratung in sowie 
Vermittlung und Klärung von Konflikten im Zusam-
menhang mit Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe 
nach § 2 und deren Wahrnehmung durch die öffent-
liche und freie Jugendhilfe an eine Ombudsstelle 
wenden können. Die hierzu dem Bedarf von jungen 
Menschen und ihren Familien entsprechend errich-
teten Ombudsstellen arbeiten unabhängig und sind 
fachlich nicht weisungsgebunden. § 17 Absatz 1 bis 
2a des Ersten Buches gilt für die Beratung sowie die 
Vermittlung und Klärung von Konflikten durch die 
Ombudsstellen entsprechend. Das Nähere regelt 
das Landesrecht.

§ 9a SGB VIII ist die Vorschrift zur Ombudschaft in 
der Kinder- und Jugendhilfe, die die Bundesländer ver-
pflichtet, unabhängige und fachlich nicht weisungsge-
bundene Ombudsstellen einzurichten. Diese Stellen 
dienen jungen Menschen und ihren Familien zur Bera-
tung, Vermittlung und Klärung von Konflikten im Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe. Die konkrete Aus-
gestaltung und Organisation dieser Ombudsstellen 
erfolgt durch das jeweilige Landesrecht. § 9a SGB VIII 
ist somit ein relativ junger Paragraf des Kinder- und Ju-
gendhilferechts, der im Jahr 2021 mit dem Kinder- und 

12
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Jugendstärkungsgesetz (KJSG) eingeführt wurde. Seine 
Geschichte ist die der Anerkennung eines praktischen 
Bedarfs an unabhängiger Konfliktklärung und Bera-
tung, die sich aus der zivilgesellschaftlichen Bewegung 
der Ombudschaft entwickelt hat, wie die Gründung der 
ersten Ombudsstelle in Berlin im Jahr 2002 zeigt. Ziel 
des Paragrafen ist es, die Länder zu verpflichten, dafür 
zu sorgen, dass junge Menschen und ihre Familien un-
abhängige Ombudsstellen zur Konfliktlösung und Be-
ratung in Anspruch nehmen können.

Im Jahr 2021 wurde auf Bundesebene das Gesetz zur 
Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz – KJSG) verabschiedet. Dies 
hat konkrete Auswirkungen auf die Arbeit im Büro 
der Bürgerbeauftragten, insbesondere auch der Be-
schwerdestelle für Kinder und Jugendliche. 

Ziel des Gesetzes ist, mit einer modernen Kinder- und 
Jugendhilfe vor allem diejenigen Kinder, Jugendlichen 
und jungen Volljährigen zu stärken, die besonderen 
Unterstützungsbedarf haben. 

Das Land Rheinland-Pfalz ist bereits 4 Jahre vor Ein-
führung des § 9a SGB VIII mit dem Modellvorhaben 
mit gutem Beispiel vorangegangen und wurde dem 
2021 beschriebenem bundesgesetzlichen Anspruch 
in der Praxis seit 2017 bereits gerecht. Die in § 9a 
SGB VIII geforderte landesgesetzliche Regelung wur-
de durch die Einführung der §§ 26 bis 28 des Lan-
desgesetzes über den Bürgerbeauftragten und Beauf-
tragten für die Landespolizei Rheinland-Pfalz im Jahr 
2024 umgesetzt.

Der entsprechende Gesetzentwurf wurde als Ergän-
zung im Landesgesetz über den Bürgerbeauftragten 
des Landes Rheinland-Pfalz und den Beauftragten für 
die Landespolizei als Fraktionsentwurf in den Land-
tag eingebracht (siehe hierzu LT-Drs. 18/10777; An-
hang). Das Gesetz wurde um einen Teil III erweitert, 
dieser regelt die Stellung, Aufgaben und Stellenplan 
der Ombudsstelle bei der Bürgerbeauftragten.

In enger Absprache mit dem Ministerium für Familie, 
Frauen, Kultur und Integration, den Fraktionen und 
dem wissenschaftlichen Dienst des Landtags konnte 
der Entwurf vorgelegt und als Gesetz vom Landtag 
in der Plenarsitzung im Dezember 2024 verabschie-
det werden. 

Hier heißt es:

Teil III 
Ombudsstelle in der Kinder- und Jugendhilfe  
Rheinland-Pfalz

§ 26
Stellung der Ombudsstelle

(1) Der Bürgerbeauftragte nimmt die Funktion ei-
ner unabhängigen und fachlich nicht weisungs-
gebundenen Ombudsstelle in der Kinder- und 
Jugendhilfe Rheinland-Pfalz nach § 9a SGB VIII 
wahr. Sie arbeitet mit den Ombudsstellen bei frei-
en Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in Rhein-
land-Pfalz zusammen.

(2) Das Petitionsrecht sowie die Behandlung von 
Konflikten nach diesem Teil bestehen nebenein-
ander. Zweifel, ob im konkreten Fall vom Petiti-
onsrecht Gebrauch gemacht oder die Ombuds-
stelle nach den Vorschriften dieses Teils tätig wird, 
sind im Einvernehmen mit dem Betroffenen aus-
zuräumen.

§ 27
Aufgaben

(1) Zur Beratung in sowie zur Vermittlung und Klä-
rung von Konflikten im Zusammenhang mit Auf-
gaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 SGB 
VIII und deren Wahrnehmung durch die öffentli-
che und freie Jugendhilfe können sich junge Men-
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schen und ihre Familien an die Ombudsstelle wen-
den. Zu den Aufgaben der Ombudsstelle gehört in 
diesem Rahmen insbesondere,

1. �als Anlaufstelle für die Mitteilung von Beschwer-
den im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe die 
Sachlage zu klären und zu erläutern, zwischen 
den Beteiligten zu vermitteln und gemeinsame 
Handlungsoptionen zu entwickeln,

2. �die Betroffenen über ihre Rechte zu informieren 
und sie in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu un-
terstützen und

3. �mit den Akteuren in der Kinder- und Jugendhilfe 
in Rheinland-Pfalz zusammenzuarbeiten.

Eine Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren oder 
die Nachprüfung einer richterlichen Entscheidung 
findet nicht statt. Die Ombudsstelle arbeitet in ei-
nem multiprofessionellen Team, insbesondere mit 
juristischer und sozialpädagogischer Kompetenz.

(2) Die Ombudsstelle legt dem Landtag alle zwei 
Jahre, erstmals am 1. Dezember 2025, einen Be-
richt über ihre Tätigkeit und die Zusammenarbeit 
mit den Ombudsstellen bei den freien Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe vor. Sie kann damit Anre-
gungen und Vorschläge zur Änderung gesetzlicher 
Regelungen verbinden.

§ 28
Stellenplan

Der Minister der Finanzen wird ermächtigt, mit 
Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses des Landtags für das Haushaltsjahr 1974 die 
zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen Plan-
stellen zu schaffen. Über den weiteren Verbleib 
dieser Planstellen ist in dem nächsten Haushalts-
plan zu bestimmen.

Das verabschiedete Gesetz entspricht den konzepti-
onellen Vorgaben des § 9a SGB VIII und des Fachbei-
rates.

Damit hat nach Abschluss des Modellvorhabens der 
rheinland-pfälzischen Ombudsstelle vom Landesge-
setzgeber über die konzeptionelle Weiterentwicklung 
der Ombudsstelle entschieden. 

Als Grundlage hierfür diente u. a. eine Evaluation, 
die nach Projektabschluss durch einen externen Ko-
operationspartner, dem Institut für sozialpädagogi-
sche Forschung in Mainz und der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung in Mayen, erstellt wurde. Die 
Notwendigkeit der Ombudsstelle wurde beschrie-
ben und durch die Analyse der bisherigen Tätigkei-
ten und Rückmeldungen unterschiedlicher Akteure 
der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der Erstel-
lung des Evaluationsberichtes Wege aufgezeigt, wie 
die Arbeit der Ombudsstelle weiterentwickelt werden 
kann. Der Bericht hat teils hilfreiche Hinweise gege-
ben, wie die Ombudsstelle künftig aufgestellt werden 
kann. So stellt der Bericht u. a. fest, dass die Ombuds-
stelle der Kinder- und Jugendhilfe bei der Bürgerbe-
auftragten Rheinland-Pfalz durch die strukturelle Ver-
ortung unter dem Dach der/des Bürgerbeauftragten 
im Vergleich zu anderen Ombudsstellen den Vorteil 
hat, dass die Arbeitsstruktur strukturell abgesichert 
ist. Zudem kann eine organisatorische Unabhängig-
keit dadurch sichergestellt werden, dass sie nur dem 
Landtag zur Rechenschaft verpflichtet ist (Siehe hier-
zu auch Protokoll 18/25 der öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Ver-
braucherschutz vom 11. Oktober 2023, Anhang).

Es stellte sich heraus, dass sich die Ombudsstelle der 
fachlichen Expertise eines Fachbeirates bedienen soll-
te. In den Fachbeirat wurden in seiner konstituieren-
den Sitzung am 2. Februar 2018 Personen und Gre-
mien berufen, die ein besonderes Augenmerk auf die 
Kinder- und Jugendhilfe haben. Dem Fachbeirat gehö-
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ren seit diesem Zeitpunkt an:

�� die LIGA der Wohlfahrtsverbände

�� das für Kinder- und Jugendpolitik zuständige Minis-
terium

�� das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung

�� die Arbeitsgemeinschaft (AG) der Jugendämter 
Nord

�� die Arbeitsgemeinschaft (AG) der Jugendämter Süd

�� der Kinderschutzbund

�� das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz

�� der Landesjugendhilfeausschuss

�� die Landesvertretung für Schülerinnen und Schüler 
Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2023 kam außerdem noch der Landesjugend-
hilferat mit dazu, sodass seitdem auch die Perspekti-
ve von Jugendlichen in die Arbeit des Beirats mit ein-
fließt.

Thematisch beschäftigte sich der Fachbeirat mit der 
konzeptionellen Entwicklung der Ombudsstelle und 
dem Gesetzesentwurf zur Ergänzung des Bürgerbe-
auftragtengesetzes.

Mit der Bundeskoordinierungsstelle Ombudsstellen 
lief zu diesem Zeitpunkt ein umfangreicher Klärungs-
prozess, wie eine zukünftige Zusammenarbeit zwi-
schen dem Bundesnetzwerk und der Ombudsstelle 
bei der Bürgerbeauftragten gestaltet werden kann. 
Geklärt werden mussten Fragen der Organisations-
form, des Selbstverständnisses und Anbindung von 
Ombudsstellen. Auch hier war die Expertise des Fach-
beirates von großem Wert.

.

Konzeption Ombudsstelle/Beschwerdestelle in der Kinder- und 
Jugendhilfe Rheinland-Pfalz, siehe S. 45
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Ein zentraler Bestandteil der Arbeit der Ombudsstelle 
für Kinder und Jugendhilfe bei der Bürgerbeauftragten 
ist die Planung und Durchführung von Veranstaltung 

für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und weitere  
Akteure. Im nachfolgenden wird ein kurzer Einblick in 
bereits durchgeführte Veranstaltungen gegeben.

2.1		 FACHTAG AM 14. SEPTEMBER 2018 IN MAINZ

In Zusammenarbeit mit dem damaligen Ministerium für 
Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucher-
schutz fand am 14. September 2018 in der Akademie der 
Wissenschaften in Mainz ein gemeinsamer Fachtag statt.
Prof. Dr. Ulrike Urban-Stahl von der Freien Universität 
Berlin referierte über Qualitätsstandards und Entwick-
lungsperspektiven in der Ombudschaft. Dabei legte 
sie dar, dass es den Begriff Ombudschaft in zweierlei 
Hinsicht zu deuten gibt- zum einen im Bereich Rechte 
junger Menschen und ihrer Familien in der Kinder- und 
Jugendhilfe, zum anderen im Kontext der UN-Kinder-
rechte. Die zweitere Deutung beinhalte alle Konfliktsi-
tuationen, in denen Kinder- und Jugendliche sich in 
ihren Rechten verletzt sehen – an dieser Stelle seien 
allgemeinere Beratungsstellen zu Rate zu ziehen. 

Im Hinblick auf die Ombudschaft in Bezug auf die Kin-
der- und Jugendhilfe gebe es seit dem Jahre 2002 Ini-
tiativen, seit 2008 gebe es das Bundesnetzwerk Om-
budschaft. 

Zentrale Themen in der Beratung seien: 

�� Beteiligung Hilfeplanung

��Mitsprache Auswahl der Einrichtung

�� Fragen der örtlichen Zuständigkeit

�� Sicherung der Privatsphäre in Einrichtungen

�� Rechtmäßigkeit von Kürzungen des Taschengeldes

�� Unzureichende Beachtung von Hilfeplanzielen

Insgesamt fuße die Arbeit der Ombudschaft auf den 
drei Säulen: Fallberatung, Fachdiskurs/Fortbildung und 
Öffentlichkeitsarbeit.

Die Ombudsstelle Trier e.V. hat sich mit Prof. Dr. Phil-
ipp Sandermann und Prof. Dr. Maren Zeller vorgestellt 
und mitgeteilt, dass die Stelle unabhängig und profes-
sionell junge Menschen, Familien und Fachkräfte der 
Kinder- und Jugendhilfe berät. Es werde telefonische 
und persönliche Beratung, Ämterbegleitungen und Un-
terstützung bei Hilfen nach SGB VIII, § 35a und § 41 
SGB VIII, angeboten. Die Arbeit erfolge teamorientiert, 
kooperativ und nach einem dreiphasigen Prinzip, Fälle 
werden dokumentiert und anonym ausgewertet. Trotz 
zunehmender Etablierung stößt sie an Grenzen durch 
Ehrenamtlichkeit und begrenzte Finanzierung.

Bernd Hemker von der Ombudschaft NRW referierte 
über ombudschaftliche Strukturen in der Jugendhilfe für 
junge Menschen und Familien in Flächenländern. Unab-
hängige Ombudsstellen in der Kinder- und Jugendhil-
fe hatten zum damaligen Zeitpunkt keine bundesge-
setzlich festgelegten Standards, ihre Struktur habe sich 
nach den Akteuren vor Ort und den Bedingungen im 
Bundesland gerichtet. Sie sollten für alle Adressaten, 
besonders Kinder, gut erreichbar sein, z. B. durch regi-
onalen Präsenz oder Vernetzung mit einrichtungs- und 
jugendamtsgebundenen Beschwerdestellen. 

In Nordrhein-Westfahlen handele es sich um eine lan-
desweit unabhängige Ombudsstelle mit Fachstelle, 
hauptamtlichem Personal und ehrenamtlichen Om-
budspersonen, die Beratung, Qualifizierung und Ver-
netzung übernehmen. Erfolgreiches Arbeiten basiert 
auf Kooperation von Haupt- und Ehrenamt, Partizipa-
tion der Adressaten und ausreichend Personal, wobei 
der konkrete Bedarf noch nicht evaluiert ist.
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2.2	 FACHTAGUNG AM 29. SEPTEMBER 2022 IN MAINZ 
Am 29. September 2022 fand die Veranstaltung 
„Ombudsstellen in der Kinder- und Jugendhilfe - Be-
trachtung einer notwendigen Ergänzung für Hilfe-
suchende“ im Plenarsaal des rheinland-pfälzischen 
Landtags statt. 

Es kamen ca. 90 interessierte Personen zusammen, 
um den Fachbeiträgen zu folgen. Diese wurde im An-
schluss kontrovers diskutiert.

Die Veranstaltung wurde auch in hybrider Form 
durchgeführt; es war möglich digital teilzunehmen 
und mitzudiskutieren, ohne persönlich vor Ort an-
wesend sein zu müssen. Moderiert wurde die Ver-
anstaltung von Markus Niehaves – bekannt aus der 
ZDF-Reihe WISO –, der durch seine interessierte Art 
und seine journalistisch aufbereiteten Fragen leben-

dig durch den Nachmittag führte. Als Referent*innen 
standen zur Verfügung: 

Frau Dr. Katharina Gerarts als Vorstandsmitglied der 
Karl-Kübel-Stiftung und eine ausgewiesene Exper-
tin in der Kindheitswissenschaft. Sie informierte ins-
besondere über die Grundlagen und die Herleitung 
für ombudschaftliches Handeln aus der UN-Kinder-
rechtskonvention. Sie war unter anderem als Profes-
sorin an der Evangelischen Hochschule in Darmstadt 
tätig und hat das Thema „Kinderrecht“ für die hessi-
sche Landesregierung bearbeitet.

Frau Johanna Heiser, die das das Büro der Bürgerbe-
auftragten des Landes Schleswig-Holstein und damit 
das Pendant zur rheinland-pfälzischen Ombudsstelle 
vertrat. Sie referierte über die Praxis ombudschaftli-

Bericht der Ombudsstelle Veranstaltungen
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chen Arbeitens und die damit verbundenen Möglich-
keiten, aber auch Grenzen. 

Herr Karn Born, der als Referent für den Careleaver 
e. V.. Er berichtete über haben die unglaublich schwie-
rige Aufgabe, junge Menschen beim Übergang vom 
Leben in einer Jugendhilfeeinrichtung in die Selbst-
ständigkeit zu begleiten, wenn diese es wünschen. 

Es wurde festgestellt, dass die Ombudsstellen vor der 
Herausforderung stehen, niedrigschwellige Zugän-
ge für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Zugleich 
müsse die Bekanntheit von Kinderrechten in der Ge-
sellschaft gestärkt werden, da der Schutz und die 

Umsetzung dieser Rechte eine gesamtgesellschaftli-
che Verantwortung darstellen. Zwar wurde mit § 9a 
SGB VIII der gesetzliche Rahmen geschaffen, doch 
sind die bestehenden Ombudsstellen derzeit noch 
nicht ausreichend ausgestattet, um diesen Anspruch 
vollständig zu erfüllen.

Die Diskussion führte zu dem Ergebnis, dass der Aus-
gangspunkt ombudschaftlicher Arbeit eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe ist, die Rechte der Kinder 
stärkt, in den Alltag trägt und dadurch Wege zur Be-
schwerde ebnet.

2.3  WORKSHOP MIT DEM LANDESJUGENDHILFERAT
Der Landesjugendhilferat Rheinland-Pfalz (LJHR) 
und die Ombudsstelle bei der Bürgerbeauftragten 
haben im Jahr 2023 einen gemeinsamen Workshop 
zum Thema Bekanntmachung der Ombudsstelle vor 
allem in stationären Jugendhilfeeinrichtungen ver-
anstaltet. Hintergrund dieses Vorhabens ist die Teil-
nahme von Herrn Karn Born vom Careleaver e.V. als 
Referent bei der Veranstaltung „Ombudsstelle in der 
KJH – Betrachtung einer notwendigen Ergänzung für 
Hilfesuchende“ (wie oben berichtet). In seiner Rede 
bemängelte Herr Born, dass die Ombudsstelle, bei 
der Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen in Ju-
gendhilfeeinrichtungen nur wenig bekannt sei. Aus 
dem LJHR kam somit die Anregung, einen gemeinsa-
men Workshop zu planen, bei dem mögliche öffent-
lichkeitswirksame Strategien erarbeitet sowie Erwar-
tungen seitens der Jugendlichen entgegengenommen 
werden können. 

Frau Miriam Zeleke vom Hessischen Sozialministeri-
um hat bereits mit dem Landesheimrat Hessen zu-
sammengearbeitet. Diese Expertise konnte genutzt 

werden, um gemeinsam mit dem LJHR neue Impul-
se zu generieren, die Arbeit der Ombudsstelle weiter-
zuentwickeln und auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 
auszurichten.

Die Teilnehmenden erarbeiteten anhand unterschied-
licher Methoden was junge Menschen sich von der 
Ombudsstelle wünschen und wie eine Bekanntma-
chung bei der Zielgruppe gelingen kann. Es zeigte 
sich, dass ein Social Media Auftritt hierzu dienlich 
sein kann. Dieser müsse zwar nicht regelmäßig be-
spielt werden, es wäre aber von Vorteil, wenn sich die 
Ombudsstelle auf einer Social Media Plattform prä-
sentieren würde. 

Deutlich wurde auch, dass die persönliche Ansprache 
von jungen Menschen wichtig sei, so ist die Teilnahme 
bei der Beteiligungswerkstatt des LJHR im Sommer 
2024 geplant. In diesem Zusammenhang sei auch die 
persönliche Vorstellung in den Einrichtungen zielfüh-
rend und sollte weiterverfolgt werden.
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2.4  FACHTAGUNG AM 9. APRIL 2025 IN MAINZ 
Die Veranstaltung „Kindeswohl erkennen und professi-
onell handeln“ fand am 9. April 2025 im Plenarsaal des 
Landtags Rheinland-Pfalz statt. 

Schwerpunkt der Veranstaltung waren das Erkennen von 
Kindeswohlgefährdung und das professionelle Handeln 
der verschiedenen Akteure. Als Vortragende haben Frau 
Professor Dr. Kathinka Beckmann, Hochschule Koblenz, 
Frau Staatssekretärin Bettina Brück, Bildungsministeri-
um, Frau Kneip, Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz in 
Mainz und Frau Klein, Kriminalpolizei Bad Kreuznach 
an der Veranstaltung mitgewirkt. Yellah Niehaves, Wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der Johannes Gutenberg 
Universität Mainz, hat die Veranstaltung moderierend 
begleitet.

Mit Frau Professor Dr.  
Kathinka Beckmann ist 
die Hochschule Koblenz 
eine der ersten Hochschu-
len in Deutschland mit ei-
ner Kinderschutzprofessur. 
Prof. Dr. Kathinka Beck-
mann, die die neue Profes-
sur seit Beginn des Winter-
semester 22/23 innehat. 

Sie ist bereits seit 2010 an der Hochschule Koblenz 
Professorin für „Klassische und neue Arbeitsfelder der 
Pädagogik der Frühen Kindheit“. Seitdem hat sich die 
frühere Mitarbeiterin des Krisenzentrums für gewalt-
geschädigte Kinder in Düsseldorf, die 2008 über Kin-
derschutz in der kommunalen Sozialpolitik promovier-
te, um den Kinderschutz verdient gemacht. So teilt sie 
ihr Wissen bei bundesweiten TV-Auftritten, in der Bun-
despressekonferenz und im Kinderschutz-Podcast der 
Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel. Für ihr 
stetiges Engagement erhielt sie 2018 den Gerd Unter-
berg Kinderschutzpreis.

Frau Prof. Beckmann hat in ihrem Vortrag definiert, was 
Kindeswohlgefährdung bedeutet und die drei großen 
Gefährdungsbereiche in einem kurzen Abriss beleuch-
tet. In diesem Zuge hat sie auch die Rolle und das Di-
lemma der Jugendämter dargestellt.

Kindeswohlgefährdung umfasst verschiedene Formen 
von Vernachlässigung und Misshandlung. Unter Ver-
nachlässigung versteht das Bundesministerium für Bil-
dung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) 
eine unzureichende Ernährung, Pflege, Versorgung so-
wie mangelnde Aufmerksamkeit und Zuwendung, wo-
durch die kindlichen Bedürfnisse nicht ausreichend be-
rücksichtigt werden. Vernachlässigte Kinder erhalten 
kaum Anregungen, ihre Signale bleiben unbeachtet, 
und sie erfahren nur wenig emotionale und schulische 
Förderung. Körperliche Misshandlung hingegen ist ein 
aktives, absichtliches Zufügen von körperlichem oder 
seelischem Schaden, etwa durch Schläge, Stöße oder 
Verbrennungen, und entsteht oft durch eine übersti-
mulierende und verletzende Beziehung, die auf die Äu-
ßerung kindlicher Bedürfnisse reagiert. Sexualisierte Ge-
walt schließlich umfasst alle sexuellen Handlungen an 
oder vor Kindern und Jugendlichen, die gegen deren Wil-
len erfolgen oder denen sie aufgrund ihrer Unterlegen-
heit nicht zustimmen können. Täter*innen nutzen dabei 
Macht- und Autoritätspositionen, um eigene Bedürfnis-
se auf Kosten des Kindes zu befriedigen, wodurch se-
xualisierte Gewalt stets auch ein Machtmissbrauch ist.

Nach § 1666 BGB liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, 
wenn eine gegenwärtige und erhebliche Gefahr besteht, 
dass das körperliche oder geistige Wohl des Kindes mit 
hoher Wahrscheinlichkeit geschädigt wird. Professionel-
les Handeln im Kinderschutz erfordert daher, dass Fach-
kräfte Gefährdungseinschätzungen vornehmen und da-
raus Handlungsaufträge ableiten. Dafür benötigen sie 
neben einer reflektierten Haltung, die das eigene Zuhau-
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se nicht automatisch als sicheren Ort für alle Kinder be-
trachtet, auch gesunden Menschenverstand, fachliches 
Wissen über Alarmsignale, Kenntnisse der Rechtslage so-
wie strukturelle Rahmenbedingungen wie ausreichend 
Personal, Zeit und geeignete Ausstattung. Entscheidend 

ist dabei die Erkenntnis: „Kinder, 
die Schwierigkeiten machen, 
sind Kinder in Schwierigkeiten.“

Frau Staatssekretärin Bettina 
Brück wurde am 18. Mai 2006 
Mitglied im Rheinland-Pfälzi-
schen Landtag. Sie war u. a. im 
Ausschuss Bildung und Jugend. 
Später saß sie in den Ausschüs-

sen für Bildung und für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur. Sie war außerdem bildungspolitische Spreche-
rin der SPD-Landtagsfraktion. Nach ihrer Ernennung zur 
Staatssekretärin im Mai 2021 legte sie ihr Landtagsman-
dat nieder.

Staatssekretärin Brück informiert darüber, dass die Lan-
desregierung Rheinland-Pfalz den Pakt gegen sexuali-
sierte Gewalt initiiert hat, der Prävention, Intervention 
und Aufarbeitung bündelt und durch Fortbildungen, Ko-
operationen und Schutzkonzepte gestärkt wird. Schulen 
entwickeln mit Unterstützung des Pädagogischen Lan-
desinstituts individuelle Schutzkonzepte, um Gewalt 

vorzubeugen, Risiken zu erkennen und im Verdachtsfall 
handlungssicher reagieren zu können. Zentrales Ziel ist 
es, durch Aufklärung, partizipative Strukturen und funk-
tionierende Beschwerdewege Kinderrechte zu stärken 
und Schulen zu Orten des Vertrauens und der Sicher-
heit zu machen. 

Frau Carina Kneip arbeitet als Sozi-
alpädagogin und Beccaria Fachkraft 
für Kriminalprävention im Landes-
kriminalamt Rheinland-Pfalz (LKA) 
im Leitungsstab 3 – Prävention. 
Ihr Schwerpunkt stellt der sexuelle 
Missbrauch an Kindern und Jugend-
lichen sowie die Kinderpornografie 
dar. Sie hat mittels Power Point Präsentation zunächst 
einen Impuls zu analoger Kindeswohlgefährdung gege-
ben. Dieser kurze Input hat dann einen Bogen geschla-
gen zur digitalen Welt. Frau Kneip zeigte auf, wie von 
Seiten der Polizei das Erkennen von Kindeswohlgefähr-
dung unterstützt werden kann und was es dazu braucht. 

In der sich anschließenden Podiumsdiskussion haben 
sich die Referentinnen den Fragen aus dem Plenum ge-
widmet. Es wurde über die Situation in den Jugendäm-
tern diskutiert und verdeutlicht, dass ein gegenseitiges 
Verständnis aller Akteure essentiell ist für gelingenden 
Kinderschutz.
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Ziel der Beschwerdestelle ist es, Betroffene in der Si-
cherstellung ihrer Rechte zu unterstützen. Die Om-
budsstelle stellt eine Ergänzung zur Kinder- und 
Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz dar. Sie ist keine Auf-
sichtsbehörde, und greift nicht in die Kompetenzen 
der zuständigen Jugendämter ein. Im Fokus steht das 
Kindeswohl. Für dieses Ziel sollen gemeinsame Lö-
sungsmöglichkeiten erarbeitet werden. 

Bei der Arbeit der Beschwerde- und Ombudsstelle für 
die Jugendhilfe gibt es zwei Schwerpunkte:

1. � Die Unterstützung der Ratsuchenden zur 
Sicherstellung ihrer Rechte bei der Leistungsge-
währung durch ein Jugendamt und

2. � während der Leistungserbringung durch einen Trä-
ger der freien Jugendhilfe.

Die Ombudsstelle für Kinder- und Jugendhilfe soll 
junge Menschen und Leistungsberechtigten in Bezug 
auf rechtsanspruchsbegründende Leistungen nach 
dem Kinder- und Jugendhilfegesetz beraten und Lot-
se sein. 

Auch im 14. Kinder und Jugendbericht sind Ombud-
schaften/unabhängige Beschwerdestellen in der Kin-
der- und Jugendhilfe ein Thema. Die Kommission ist 
„der Auffassung, dass der Zugang zu solchen unab-
hängigen ombudschaftlichen Beratungs- und Be-
schwerdestellen für junge Menschen und ihre Fa-
milien in der Kinder- und Jugendhilfe in verstärktem 
Umfang geöffnet werden sollte.“ Dem schließt sich 
auch die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme an. 

Die Stelle ist ein klares Signal zur Umsetzung der in 
der UN-Kinderrechtskonvention geregelten Beteili-
gungsrechte von Kindern und Jugendlichen.

Die Ombudsstelle informiert Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, die zu ihren Rechten nach dem Sozial-
gesetzbuch VIII Informationen benötigen, und berät 
diese.

Sie will darüber hinaus für diejenigen, die sich durch 
ein Jugendamt nicht ausreichend beraten und betei-
ligt fühlen, informieren und beraten. Die Beschwer-
destelle ist eine Interessenvertretung gegenüber den 
Jugendämtern, wenn dies gewünscht ist. Auch ist sie 
eine Anlaufstelle für Personen, die mit der Betreuung 
durch einen freien Träger der Jugendhilfe nicht zufrie-
den sind und sich persönlich beschweren möchten. 
Zudem hilft sie Kindern und Jugendlichen, die nicht 
wissen, wer für ihr Anliegen in der Kinder- und Ju-
gendhilfe zuständig ist. 

Die Beschwerdestelle informiert den vorgenannten 
Personenkreis über dessen Rechte, über Möglichkei-
ten, die es gibt, sich gegen eine ungerecht empfunde-
ne Entscheidung zu wenden. Gemeinsam wird nach 
Lösungen gesucht, wie eine Situation verbessert wer-
den kann. Außerdem kann von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht werden, Termine beim Jugendamt, 
Hilfeplangespräche oder bei einem freien Träger der 
Jugendhilfe zu begleiten. 

Darüber hinaus können auch Jugendämter und Ju-
gendhilfeeinrichtungen bei der Verbesserung von Be-
teiligungs- und Beschwerdestrukturen beraten wer-
den. Dabei arbeitet die Ombudsstelle unbürokratisch 
und stellt eine kostenlose Unterstützung und Beglei-
tung in Konfliktfällen dar. Ein weiterer, ganz bedeu-
tender Aspekt, ist die Sensibilisierung für Kinderrechte 
und das Wirken als Lobby für Kinder- und Jugendrech-
te in den Hilfen zur Erziehung.
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Die Vernetzung mit anderen Akteuren in der Kinder- 
und Jugendhilfe stellt außerdem einen wichtigen Bau-
stein zur Bekanntmachung der Ombudsstelle dar.

Die Arbeit der Ombudsstelle ist geprägt von der Ein-
bindung in Fachgremien, bspw. im Kuratorium des Bis-
tums Limburg, Arbeitsgemeinschaften des LSJV. Be-
suche von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen vor 
Ort sind Standard. Die Zusammenarbeit mit dem Lan-
desjugendhilferat Rheinland-Pfalz (LJHR) bietet einen 
Zugang zur Zielgruppe. Die jährlich stattfinden Betei-
ligungswerkstätten des LJHR werden von der Ombuds-
stelle belgeitet. Eine Zusammenarbeit mit dem Bun-
desnetzwerk Ombudschaft erfolgt ebenso.

Austauschtreffen mit der Ombudsstelle 
Trier e.V.

Es erfolgen regelmäßige Austauschtreffen mit der 
Ombudsstelle Trier e.V. (inklusive deren Außenstelle 
in Ludwigshafen) im Büro der Bürgerbeauftragten. In-
nerhalb dieser Treffen wurde festgestellt, dass trotz der 
unterschiedlichen Arbeitsweisen, es zu ähnlichen Her-
ausforderungen in den Ombudsstellen kommt, wie z. B. 
das Erreichen der Zielgruppe von Kindern und Jugend-
lichen in Einrichtungen der Jugendhilfe. 

Vorstellungsrunden 

Auf Einladung von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtun-
gen fanden gerade zu Beginn der Tätigkeit der Om-
budsstelle Besuche bei großen, mittleren und kleine-
ren Einrichtungen statt. So konnten Gesprächsrunden 
mit Kindern und Jugendlichen u. a. in den Einrichtun-
gen Kinder- und Jugendhilfe Arenberg in Koblenz, im 
Kinderheim in Leisel und dem Jugendhilfeträger Eul-
ennest in Ludwigshafen vertiefte Einblicke in die Le-
benssituationen von Kindern und Jugendliche in der 
Heimerziehung gewonnen werden. Diese Erfahrun-

gen haben in der Erarbeitung der Konzeption Einzug 
erhalten. Darüber hinaus fanden Vorstellungsrunden 
bei Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern 
der städtischen Gymnasien Mainz sowie der Mainzer 
Grundschulen statt.

Sozialtherapeutischen Beratungsstelle 
Beratungsverein e.V. Mainz

Außerdem fand eine Austauschrunde mit der Sozi-
altherapeutischen Beratungsstelle Beratungsverein e.V. 
Mainz statt.

Pflegekinderdienst der Stadt Mainz

Dem Pflegekinderdienst der Stadt Mainz hat sich die 
Ombudsstelle in einer Teamsitzung vorgestellt. 

Sozialdienst katholischer Frauen

Die Ombudsstelle hat sich dem Sozialdienst katholi-
scher Frauen vorgestellt. Mit der Kinder- Interventions-
stelle beim Sozialdienst katholischer Frauen wurde ein 
Austauschtreffen in Mainz organisiert. Es wurde über 
die Arbeit informiert und mögliche Schnittstellen be-
sprochen. Bei Bedarf wurde eine gegenseitige Kontakt-
aufnahme zugesagt.

Ausschuss für Familie, Jugend, 
Integration und Verbraucherschutz

Das Konzept der Ombudsstelle und der Evaluationsbe-
richt wurden in der Sitzung des Ausschusses für Familie, 
Jugend, Integration und Verbraucherschutz des Land-
tags Rheinland-Pfalz vorgestellt und veröffentlicht. Die 
Anwesenden brachten ihren Dank für die Arbeit der 
Ombudsstelle zum Ausdruck und sprachen sich aus-
drücklich für den Fortbestand der Stelle aus.
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Hochschule für öffentliche Verwaltung 
Mayen

Eine Vorstellungs- und Gesprächsrunde mit Studieren-
den der Hochschule für öffentliche Verwaltung Mayen 
fand statt. Ziel war, die späteren Sachbearbeiter*innen 
in den kommunalen Jugendämtern für die Arbeit und 
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Om-
budsstelle zu sensibilisieren. In diesem Rahmen konn-
ten offene Fragen geklärt und die Arbeit der Ombuds-
stelle den jungen Menschen nähergebracht werden. 

2. Fachtag Kinder- und Jugendhilfe der 
Diakonissen in Speyer

Die Mitarbeitenden der Ombudsstelle nahmen am 
2. Fachtag Kinder- und Jugendhilfe der Diakonissen in 
Speyer statt. Im Rahmen der Workshops wurde sich 
unter anderem mit dem Thema Ombudschaft befasst. 
Hier konnte den Teilnehmenden über die Arbeit der Om-
budsstelle berichtet und offene Fragen geklärt werden.  
Außerdem informierte das Institut für Sozialpädagogi-
sche Forschung Mainz e.V. über den damals aktuellen 
Stand im Gesetzgebungsverfahren für die Jugendhilfe. 

Kuratorium Kinderrechte im Bistum  
Limburg

Seit März 2025 wirkt die Ombudsstelle im Kuratori-
um Kinderrechte im Bistum Limburg mit. Die Themen 
der ersten Besprechung waren u. a. Der Auftrag des Bis-
tums Limburg an das Kuratorium, die Bekanntgabe der 
Mitglieder des Kuratoriums, Ziele der Arbeit des Kura-
toriums und Wege dorthin, Themen für 2025/26, Ver-
abredung des weiteren Vorgehens und Arbeitsweise 
des Kuratoriums.

Fachtagung der Ombudsstelle  
Baden-Württemberg in Stuttgart

Die Ombudsstelle hat an der Fachtagung der Ombuds-
stelle Baden-Württemberg in Stuttgart teilgenommen. 
Die Veranstaltung nahm die Schnittstelle zwischen 
Ombudschaft und Pflegekinderhilfe in den Blick. Da-
bei kam es zu spannenden Diskussionen aufgrund der 
Feststellung, dass Ombudsstellen in der Pflegekinder-
hilfe wenig bekannt sind. Thema war der Schwerpunk-
te der Arbeiten der jeweiligen Ombudsstellen mit ihren 
unterschiedlichen Organisationsformen. Zum nächs-
ten Treffen wird die Ombudsstelle aus dem Saarland 
eingeladen, diese ist 2024 neu an den Start gegangen.

Fachausschuss 3 des Landesjugend
hilfeausschusses im Landesamt für  
Soziales, Jugend und Versorgung

Die regelmäßige Teilnahme der Ombudsstelle am 
Fachausschuss 3 des Landesjugendhilfeausschusses 
im Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
stellt einen wichtigen Aspekt der Vernetzung der Om-
budsstelle dar. Über den reinen Erfahrungsaustausch, 
dient die Teilnahme der Ombudsstellen Sitzungen des 
Fachausschusses der Information und Transparenz der 
Arbeit der Ombudsstelle und Netzwerkbildung.
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In der gesamten Berichtslaufzeit (2017–2024) wur-
den 883 Fälle von der Ombudsstelle abschließend 
bearbeitet.

Die Entwicklung der statistischen Zahlen stellt insge-
samt einen Anstieg der Fälle dar. In den Jahren 2021 
und 2023 ist coronabedingt ein geringer Rückgang zu 
verzeichnen. Davon wurden 128 Fälle einvernehmlich 
bearbeitet, 3 Fälle teilweise einvernehmlich, 492 als 
Auskunft, 61 Fälle nicht einvernehmlich, 115 in sons-

tiger Weise und 11 Fälle wurden von den Petenten zu-
rückgezogen. Bei den restlichen Fällen handelt es sich 
um unzulässige Eingaben. Die Ratsuchenden wurden 
hier auf andere zuständige Stellen verwiesen. 

Bei der Art der Eingänge zeichnet sich fortlaufend ab, 
dass Eingaben vor allem per E-Mail eingehen. Die wei-
teren Eingangsarten sind in den Jahresverläufen unter-
schiedlich ausgeprägt. 

4.1 FÄLLE INSGESAMT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kinder-, Jugendhilfe 59 71 79 97 80 118 88 111

Kita 11 20 20 19 26 26 27 31

Gesamt 70 91 99 116 106 144 115 142

4.1.1 Entwicklung der Gesamtzahlen
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4.2 ABSCHLIESSEND BEARBEITETE EINGABEN

4.3 ART DES EINGANGS

 

Bericht der Ombudsstelle Statistik
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ERLEDIGUNGSARTEN 2024 – 2025

1. einvernehmlich erledigt 128

2. teilweise einvernehmlich erledigt 3

3. Auskunft 492

4. nicht einvernehmlich erledigt 61

5. in sonstiger Weise erledigt 115

6. von den Petenten zurückgezogen 11

Erledigte, zulässige Eingaben insgesamt: 810

Aufgliederung der Neueingänge im jeweiligen Berichtsjahr nach Art des Eingangs

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

a. schriftliche Eingaben 21 20 20 18 26 21 16 15

b. Eingaben per E-Mail 113 84 116 77 76 65 62 32

c. Eingaben per Internet 1 3 2 8 9 4 4 4

d. persönliche Eingaben 3 3 4 0 3 9 7 15

e. telefonische Eingaben 4 5 2 3 2 0 2 4

Gesamt: 142 115 144 106 116 99 91 70

Die dargestellten Zahlen verdeutlichen den zunehmen-
den Bekanntheitsgrad der Ombudsstelle und der da-
mit verbundenen zusätzlichen Inanspruchnahme der 

Unterstützung der Kinder und Jugendlichen. Sie zeigen 
aber auch, dass weitere Möglichkeiten der Information 
der Arbeit der Ombudsstelle ergriffen werden können.
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Probleme mit dem Jugendamt

Die Hilfesuchende sei Pflegemutter und hat sich an 
die Ombudsstelle gewandt, da ein 20 Monate altes 
Mädchen vom Jugendamt in ihre Obhut gegeben wur-
de. Die Hilfesuchende habe eng mit der Mutter des 
Kindes und dem Jugendamt zusammengearbeitet. Mit 
der Kindesmutter habe die Hilfesuchende immer ein 
sehr gutes Verhältnis gehabt. Im letzten Hilfeplange-
spräch sei klar definiert worden, dass eine Rückfüh-
rung des Kindes noch nicht in Betracht gezogen wer-
den könne, da die Familie der Hilfesuchenden bisher 
der Lebensmittelpunkt des Pflegekindes gewesen sei. 

Die Hilfesuchende habe daraufhin eine weitere Anfra-
ge des Jugendamtes erhalten, ob sie Platz für ein fünf 
Monate altes Kind hätte. 

Die Hilfesuchende habe ein Schreiben des Jugendam-
tes erhalten, dass sie zu einem Termin wegen Klä-
rungsbedarfs dort erscheinen solle. Der Termin sei 
einen Tag vor dem geplanten und dem Jugendamt be-
kannten Herbsturlaub der Hilfesuchenden gewesen. 
Auf die telefonische Nachfrage der Hilfesuchenden, 
worum es ginge, habe die Hilfesuchende keine Aus-
kunft erhalten.

Bei dem Termin mit dem Jugendamt sei die Hilfesu-
chende mit ihrem Mann mit schlimmen Vorwürfen 
konfrontiert worden. Unter anderem, so habe die Hil-
fesuchende angegeben, werfe man ihr vor, sie wür-
de nicht mit dem Jugendamt zusammenarbeiten, das 
Kind nicht fördern, nicht mit der Kindesmutter zu-

sammenarbeiten. Zudem wurde das Pflegekind zum 
Zeitpunkt des Gesprächs seitens dem Jugendamt aus 
dem Kindergarten abgeholt. 

Die Hilfesuchende teilte mit, dass sie die zuständi-
ge Mitarbeiterin angeschrieben und um Aufklärung 
der Maßnahme gebeten habe. Doch darauf hätte sie 
keine Reaktion erhalten. Bei einem zweiten Versuch 
habe sie dann das Familienministerium angeschrie-
ben.

Auf Tätigwerden der Ombudsstelle habe der Oberbür-
germeister der für das Jugendamt zuständigen Stadt 
detailliert dargelegt, wie das Pflegekind zu der Hil-
fesuchenden in die Familie gekommen sei. Das Pfle-
geverhältnis sei bereits in ein Dauerpflegeverhältnis 
umgewandelt worden. 

Besonderheit des Pflegeverhältnisses sei gewesen, 
dass eine Rückkehroption in den Haushalt der Kin-
desmutter stets offengehalten wurde und anlässlich 
der Hilfeplangespräche regelmäßig überprüft wor-
den sei. Dies zuletzt in Folge des letzten Hilfeplange-
spräches. Demzufolge hätten auch regelmäßige Um-
gangskontakte in unterschiedlichen Ausprägungen 
mit der Kindesmutter stattgefunden, unter anderem 
auch im Haushalt der Kindesmutter. Die Kindesmut-
ter sei in vollem Umfang Inhaberin der elterlichen 
Sorge und habe die Maßnahme mit Vollzeitpflege bis 
dahin mitgetragen. 

Entzug des Sorgerechts

Der Jugendliche hat sich mit seinem Anliegen an die 
Ombudsstelle im Büro der Bürgerbeauftragten ge-
wandt, da er den Entzug des Sorgerechts seines leib-
lichen Vaters begehrt. 

Im Rahmen seines letzten Hilfeplangesprächs habe 
der Jugendliche dem Jugendamt bereits mitgeteilt, 
dass er große Konflikte mit seinem Vater habe, da 
dieser ihn nicht akzeptiere. So sei auch die Kontakt-
aufnahme seitens der Einrichtung, in der er lebe, mit 

Darstellung von Fällen Bericht der Ombudsstelle
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dem Vater sehr schwierig. Anträge würden nur nach 
mehrmaliger Aufforderung vom Vater unterzeichnet.

Der Jugendliche habe eine Ausbildung zum Kranken-
pfleger angefangen, es würde dann ein Konto bei sei-
nem Vater eingerichtet werden. Er sorge sich, dass der 
Vater seine Ausbildungsvergütung für andere Dinge 
ausgebe. Dies sei in der Vergangenheit schon des Öf-
teren passiert. 

Der Jugendliche habe den dringenden Wunsch, dass 
die gesamte elterliche Sorge auf einen Vormund 
übergeht. Dies würde seine Verselbstständigung un-

terstützen und die Kontakte zu seinem Vater könn-
ten konfliktärmer ablaufen. Die Gesundheitsfürsorge 
sei bereits letztes Jahr auf einen Vormund übertragen 
worden. Darüber sei er sehr froh. 

Die Richterin am Amtsgericht habe mitgeteilt, dass 
ein entsprechender Termin zur Klärung festgelegt 
worden sei. Der Kindesvater habe zwischenzeitlich 
jedoch signalisiert, dass er die elterliche Sorge nicht 
weiter ausüben möchte und er einer Übertragung der 
elterlichen Sorge auf eine Amtsvormundschaft zu-
stimmen werde.

Erreichbarkeit des Jugendamtes 

Mit ihrer Eingabe beschwert sich die Petentin darüber, 
dass das für sie zuständige Jugendamt schlecht oder 
gar nicht erreichbar sei. Die Petentin teilt mit, dass die 
zuständige Sachbearbeiterin seit vier Wochen krank 
sei, auch die Vertreterin sei krankheitsbedingt abwe-
send. Eine weitere Vertretung habe es nicht gegeben. 

Die Petentin teilt mit, dass Familien, die eine Ta-
gespflegeperson einstellen möchten, nicht beraten 
würden und Anträge für Tagespflegpersonen nicht ab-
schließend beschieden werden könnten. Die um Stel-
lungnahme gebetene Kreisverwaltung teilt mit, dass 

die Tagespflege gleichwertig neben einer Betreuung 
in einer Kindertagesstätte stehe. Genutzt werde die 
Tagespflege, um Wartezeiten bis zu einer Aufnahme 
in eine KITA oder individuellen Bedarfskonstellatio-
nen, z. B. im Zuge einer beruflichen Tätigkeit, gerecht 
zu werden.

Der Landrat führt weiter aus, dass als Sofortmaß-
nahme nach der Genesung der weiteren Mitarbeite-
rin deren Arbeitsfeld ausschließlich auf die Kinderta-
gespflege mit einem Stellenanteil von 0,4 fokussiere. 
Als weitere Maßnahme sei eine engere Kooperation 
mit der wirtschaftlichen Jugendhilfe vereinbart wor-
den, um kurzfristig aufgelaufene Bearbeitungsvor-
gänge rasch aufarbeiten zu können. Darüber hinaus 
werde eine Stelle mehr im Bereich des Arbeitsfeldes 
der Kindertagespflege vorbereitet.

Die Kreisverwaltung teilt abschließend mit, dass eine 
zusätzliche Kraft eingestellt werden solle, um künftig 
solche Engpässe zu vermeiden. Dem Anliegen der Pe-
tentin werde somit Rechnung getragen.

Bericht der Ombudsstelle Darstellung von Fällen
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Integrationshilfe für den Sohn

Die Hilfesuchende hat sich bei der Ombudsstelle ge-
meldet und vorgetragen, dass sie bei der zuständigen 
Kreisverwaltung, dem dortigen Jugendamt, Unterla-
gen für eine Integrationshilfe für ihren Sohn abgege-
ben habe. Auch habe bereits eine Begutachtung ihres 
Sohnes stattgefunden. Durch einen Mitarbeiterinnen-
wechsel habe sie nunmehr noch einmal die Unterla-
gen einreichen müssen. Sie habe dies als Hinhaltetak-
tik empfunden.

Die Ombudsstelle hat sich daraufhin eingeschaltet. 
Nach Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt konn-
te der Hilfesuchenden die erfreuliche Mitteilung ge-
macht werden, dass über den Antrag auf lntegrati-
onshilfe für ihren Sohn entschieden worden sei. Die 

Hilfen konnten bewilligt und eingeleitet werden, so-
bald die Zusage für einen Therapieplatz vorgelegt und 
die Fachkraft für die lntegrationsassistenz zur Verfü-
gung gestellt worden sei.

Übernahme der Kosten für eine Dyskalkulie-Therapie

Die Hilfesuchende hat sich an die Ombudsstelle ge-
wandt und mitgeteilt, dass ihre Tochter eine Dyskal-
kulie-Therapie bekommen habe. Der Antrag auf Kos-
tenübernahme sei allerdings bereits ausgelaufen. Die 
Hilfesuchende habe einen erneuten Antrag zur Weiter-
gewährung der Kostenübernahme gestellt. Die Petentin 
habe darum gebeten, diesen Antrag an die zuständige 
Sachbearbeiterin weiterzuleiten und auch um einen zü-
gigen Rückruf gebeten, um einen Hilfeplangesprächs-
termin zu vereinbaren. 

Die zuständige Sachbearbeiterin habe sich gemeldet 
und einen Termin zur Therapiestunde der Tochter der 
Hilfesuchende vereinbart. Auf ihre Frage der Kosten-
übernahme habe die Sachbearbeiterin mitgeteilt, dies 
sei kein Problem. Die Kosten würden weiterhin über-
nommen. Die Hilfesuchende habe darum gebeten, dass 
ihr das schriftlich mitgeteilt würde. Die Sachbearbeite-
rin habe ausgeführt, dass dies nicht möglich sei, da zu-
erst ein Gespräch geführt werden und sie dann weitere 
Entscheidungen treffen müsse. 

Der Bericht seitens des Therapeuten für die Tochter sei 
erstellt und an die Stadtverwaltung gefaxt worden. Hier-
für hätte auch ein Sendebericht vorgelegen. Auf die Fra-
ge nach einer schriftlichen Weitergewährung, habe man 
der Petentin mitgeteilt, dass erst einmal geprüft werden 
müsse, ob die Tochter noch einen Anspruch hätte. 

Die zuständige Stadtverwaltung teilt mit, dass die Dys-
kalkulie-Therapie beim Institut für Legastheniker-The-
rapie im Umfang von einer Stunde pro Woche zu einem 
Kostenersatz von 35 € bis zum Schuljahresende weiter 
bewilligt wird. Für das kommende Schuljahr erfolgte 
eine Prüfung bezüglich des weiteren Hilfebedarfs. Ein 
entsprechender Bescheid an die Hilfesuchende ist er-
gangen. 

Im Mai 2020 teilte die Hilfesuchende mit, dass eine 
entsprechende schriftliche Bestätigung der Bewilli-
gung ihres Anliegens von der zuständigen Stadtverwal-
tung eingegangen sei. Somit habe ihre Tochter die Mög-
lichkeit, die Dyskalkulie-Therapie weiter durchzuführen.

Darstellung von Fällen Bericht der Ombudsstelle
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Finanzierung des Führerscheins

Der Hilfesuchende hatte sich an das Büro der Bürger-
beauftragten gewandt. Er besuchte ein Gymnasium 
mit dem Ziel der Erlangung des Abiturs. Anschließend 
möchte er studieren. Er lebte in einer Jugendhilfeein-
richtung.

Dem Jugendlichen sei die finanzielle Unterstützung 
zur Erlangung des Führerscheins nicht in Aussicht ge-
stellt worden. Dies irritiere ihn, da er von Bekannten, 
die ebenfalls in Jugendhilfeeinrichtungen unterge-
bracht seien, erfahren habe, dass jene Kosten für den 
Führerschein erstattet worden seien. 

Für den Jugendlichen war es sinnvoll den Führer-
schein zum jetzigen Zeitpunkt zu erlangen, da er dies 
zu diesem Zeitpunkt neben der Schule gut bewältigen 
konnte. Sobald er ein Studium begonnen habe, bei 
dem er ggfls. noch einen Nebenjob annehmen müs-
se, sei dies unter der Doppelbelastung schwierig zu 
bewältigen. Außerdem wäre er dann so flexibel, dass 
er einen Studienplatz in weiterer Entfernung antreten 
könne, und so auch in Anbracht des Fahrweges und 
der Auswahl des Nebenjobs flexibel wäre. 

Im Rahmen der stationären Jugendhilfe können jun-
ge Menschen einen Zuschuss zum Erwerb des Füh-
rerscheins erhalten. Hierbei handelt es sich um eine 
Einzelfallentscheidung, die nach einem festgelegten 
Prüfungsverfahren getroffen wird. Die jungen Men-
schen werden in der Regel rechtzeitig über die Mög-
lichkeit informiert und wissen, welche Vorleistungen 
und Unterlagen sie einreichen müssen, damit im Ju-

gendamt der Antrag geprüft werden kann. Es kann 
also nicht automatisch von einer Bezuschussung aus-
gegangen werden.

Der Kontakt des Hilfesuchenden mit der Abteilung 
Soziale Dienste der Stadtverwaltung habe vor der 
Eingabe stattgefunden. Zu diesem Zeitpunkt habe es 
noch keine Entscheidung in Bezug auf die Gewährung 
des Zuschusses Fall gegeben. Es hätten noch Unter-
lagen gefehlt, Einschätzungen waren noch nicht ge-
troffen. Insbesondere die sehr frühe Beantragung 
(noch vor dem 17. Geburtstag) und auch die Frage, 
wer als begleitende Person fungieren könne, waren 
noch nicht geklärt. Insoweit war die Eingabe rückbli-
ckend verfrüht.

Mittlerweile wurden mit dem Hilfesuchenden Ge-
spräche geführt, er hatte die erforderlichen Unterla-
gen eingereicht. Ihm wurde die Entscheidung mitge-
teilt, dass er einen Zuschuss zum Führerschein erhält.

Rückführung des Sohnes

Die Hilfesuchende hatte sich mit ihrem Anliegen an 
die Ombudsstelle gewandt, da sie die Rückführung ih-
res Sohnes begehrt habe. Der Sohn sei seinerzeit sei-
tens des zuständigen Jugendamtes in Obhut genom-
men worden, dies aus für die Hilfesuchende nicht 

nachvollziehbaren Gründen. Er sei in einer Wohn-
gruppe am Wohnort der Mutter untergebracht wor-
den. Regelmäßige Umgangskontakte zur Kindsmutter 
haben stattgefunden. Die Zusammenarbeit zwischen 
der Hilfesuchenden und dem Jugendamt sowie mit 

Bericht der Ombudsstelle Darstellung von Fällen
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dem Träger hatte sich insgesamt als sehr herausfor-
dernd dargestellt. 

Durch die Begleitung der Ombudsstelle des langwie-
rigen – über einem Jahr andauernden – Prozesses der 
Rückführung in Form von Teilnahmen an Hilfeplan-
gesprächen, zahlreichen Terminen im Jugendamt und 
Gesprächen mit der Familie konnte erreicht werden, 
dass der Sohn dem Haushalt der Mutter rückgeführt 
wurde. 

Terminierung Hilfeplangespräch

Mit seiner Eingabe begehre der Hilfssuchende die Ter-
minierung und Durchführung von Hilfeplangesprächen. 
Ein Hilfeplangespräch ist ein zentrales Element der 
Hilfen zur Erziehung oder anderer sozialer Unterstüt-
zungsleistungen (z. B. nach dem Sozialgesetzbuch VIII 
– Kinder- und Jugendhilfe). Es dient dazu, den individu-
ellen Unterstützungsbedarf einer Person oder Familie 
gemeinsam zu besprechen, zu planen und regelmäßig 
zu überprüfen. Ein Hilfeplangespräch findet regelmä-
ßig (meist alle sechs Monate) statt, um den Verlauf zu 
überprüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen.

Die hier zuständige Stadtverwaltung teilte mit, dass 
zwei Hilfeplangespräche krankheitsbedingt verscho-
ben werden mussten. In beiden Fällen hatten die zu-
ständigen Mitarbeitenden Kontakt mit den beteiligten 
Personen aufgenommen, um neue Termine zu verein-
baren. Trotz der Herausforderungen bei der Terminfin-
dung aufgrund der größeren Personenzahl, war es ge-
lungen, einen neuen Termin festzulegen.

Der Hilfesuchende teilte mit, dass das gewünschte Hil-
feplangespräch zwischenzeitlich stattgefunden, und 
sich die Angelegenheit für ihn damit erledigt habe.

Unklare Zuständigkeit 

Die Hilfesuchende hatte sich an die Ombudsstelle ge-
wandt, da Unklarheiten bezüglich der Zuständigkeit 
und der weiteren Finanzierung ihrer Hilfen bestanden 
haben.

Die Jugendliche lebt in einer rheinland-pfälzischen 
Stadt und hätte bisher Hilfen seitens eines in Hessen 
zuständigen Jugendamtes erhalten. Schon seit einiger 
Zeit sei ihr unklar, wie der Übergang der Jugendhilfe in 
weitere Hilfen zukünftig geregelt werde. Sie habe be-
reit verschiedene Stellen kontaktiert, allerdings habe 
sie keine Antwort auf ihre Fragen bekommen. Die 

Hilfesuchende sei Studentin und in Sorge darüber, dass 
ihr mittelfristig keine Hilfen gewährt werden, worauf 
sie aber unbedingt angewiesen sei.

Nach Rückfrage bei der rheinland-pfälzischen Stadt-
verwaltung teilt diese mit, dass sie ab sofort für die 
Hilfesuchende zuständig sei und ihr von dort die not-
wendigen Leistungen gewährt würden. 

Darstellung von Fällen Bericht der Ombudsstelle
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Umgangskontakt für die Großmutter

Mit ihrer Eingabe begehrt die Hilfesuchende einen regel-
mäßigen Umgangskontakt zu ihrem Enkelsohn. Da die 
Hilfesuchende ihren Enkelsohn in den letzten drei Jah-
ren sehr oft betreut habe, habe sie eine starke Bindung 
zu ihm aufgebaut. Sie ist der Meinung, dass es ihm hel-
fen könnte, wenn er seine Oma regelmäßig sehen würde.

Nach Kontaktaufnahme der Ombudsstelle mit der 
zuständigen Stadtverwaltung, teilt diese mit, dass 
die Hilfesuchende zwischenzeitlich regelmäßige Um-
gangskontakte einmal wöchentlich ohne Begleitung ei-
ner Betreuungsperson habe.

Weiterführung Maßnahme

Mit seiner Eingabe begehrte der Jugendliche bzw. junge 
Volljährige die Weiterbewilligung seiner Jugendhilfe
maßnahme. 

Der Jugendliche sei derzeit bemüht seinen Schulab-
schluss zu erreichen und sei dringend angewiesen auf 
weitere Unterstützung seitens des Jugendamtes. Dies 
würden auch seine Betreuer vor Ort bestätigen. Außer-

dem befinde sich der Jugendliche in einem laufenden 
Asylverfahren.

Nach § 41 SGB VIII haben auch junge Volljährige ei-
nen rechtlichen Anspruch auf Hilfe, solange ihre Per-
sönlichkeitsentwicklung noch keine selbstbestimmte, 
eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung 
ermöglicht.

Bericht der Ombudsstelle Darstellung von Fällen
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Darstellung von Fällen Bericht der Ombudsstelle

Mit den Änderungen des SGB VIII zum 10. Juni 2021 
wurden die Voraussetzungen für diese Leistungen kon-
kretisiert. Seitdem gilt: Liegen die Voraussetzungen vor, 
muss die Hilfe gewährt werden – das bisherige Ermes-
sen („soll“) wurde durch eine verbindliche Pflicht er-
setzt. Damit wurde die Unterstützung für junge Voll-
jährige deutlich verbindlicher ausgestaltet.

Zudem wurde klargestellt, dass die Entscheidung über 
die Gewährung der Hilfe nicht auf einer Prognose be-
ruhen soll, wann eine eigenverantwortliche Lebens-
führung erreicht sein wird. Stattdessen ist eine Ge-
fährdungseinschätzung vorzunehmen. Dabei prüft das 
Jugendamt, ob die Beendigung der Hilfe den Prozess 
der Verselbständigung oder die Persönlichkeitsent-
wicklung gefährden würde.

Der Verselbständigungsprozess soll aktiv begleitet und 
unterstützt werden. Eine fortgesetzte Hilfe kann insbe-
sondere dann erforderlich sein, wenn sich die oder der 
junge Volljährige noch in schulischer oder beruflicher 
Ausbildung befindet oder kurz davorsteht, eine solche 
zu beginnen. Weitere Gründe für eine Fortführung der 
Hilfe können etwa drohende Wohnungslosigkeit, unsi-
chere Sicherung des Lebensunterhalts, gesundheitliche 
Probleme oder ein fortbestehender Bedarf an Unter-
stützung durch bisherige Bezugspersonen sein.

Darüber hinaus stellt § 41 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII klar, 
dass eine erneute Gewährung oder Fortsetzung der 
Hilfe auch nach einer zwischenzeitlichen Beendigung 
nicht ausgeschlossen ist.

Nach dem Tätigwerden der Ombudsstelle teilte die zu-
ständige Kreisverwaltung mit, dass dem Wunsch des Ju-
gendlichen entsprochen werden konnte und die Maß-
nahme für weitere sechs Monaten verlängert wurde.

Immer wieder auftauchende Konfliktpunkte, insbeson-
dere mit den Jugendämtern, stellen folgende Fallkon-
stellationen dar: 

�� Generelle Finanzierungsfragen und Kostenübernah-
men. Hier kommt es häufig zu unterschiedlichen 
Einschätzungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe 
und allgemeiner Jugendhilfe. 

�� Immer wieder gibt es Versuche einzelner Jugend
ämter Maßnahmen nach § 41 SGB VII zu befristen 
oder zu beenden und in einen anderen Hilfekreis zu 
übertragen, um Kosten zu sparen.

�� Die Ombudsstelle hält den Zwang zum Einsparen 
von Kosten bei staatlichen Leistungen insbesonde-
re in der Jugendhilfe für fehlgeleitet. Investition in 
benachteiligte junge Menschen zahlt sich auf lan-
ge Sicht gesamtgesellschaftlich aus, ist sinnvoll und 
geboten.

�� Immer wieder treten Schwierigkeiten bei der Er-
reichbarkeit von SachbearbeiterInnen des Allgemei-
nen Sozialen Dienstes (ASD) und VormünderInnen 
durch Personalmangel und Überlastung in den Ju-
gendämtern/Verwaltungen auf. Dies kann negati-
ven Folgen für den Hilfeverlauf der Hilfesuchenden 
haben.

�� Zu beobachten sind Auslastung und Überlastung 
von Hilfemaßnahmen, insbesondere der stationä-
ren, aufgrund von Kostendruck, Rückbau der Ka-
pazitäten nach den Einreisejahren 2015–2108. 
Nicht durchgeführte Maßnahmen, die während der 
„Corona Jahre“ hätten ambulant laufen können, ha-
ben Problemlagen soweit verschärft, dass diese jetzt 
stationär angegangen werden müssen.

�� Auswirkungen von Sparzwängen haben auf das 
Leben der individuellen jungen Menschen im Hilfe-
system nachhaltige Konsequenzen.
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Die Arbeit der Ombudsstelle wurde 2017 von einem 
Juristen aufgenommen, Ende 2019 wurde die Ombuds-
stelle um eine Pädagogenstelle erweitert, die dann im 
Jahr 2023 noch durch einen weiteren Pädagogen er-
gänzt wurde. 

Der Stellenumfang der Ombudsstelle umfasst derzeit 
2,25 Vollzeitäquivalente. Die Erhöhung des Stellenum-
fangs sowie die Ausweitung der Professionen zeigt die 
Prozesshaftigkeit der Arbeit der Ombudsstelle und die 
unter Berücksichtigung der Qualitätsmerkmale durch-
geführten Erweiterungen.

Die hauptamtlichen Mitarbeitenden sind verantwort-
lich für die inhaltliche (Aus)Gestaltung der Beratungs-
prozesse, die Geschäftsführung und die Koordination 
der Angebote. 

Die räumliche Ausstattung umfasst Büro- und Bera-
tungsräume bei der Bürgerbeauftragten im Gebäude 
Kaiserstraße 32, 55116 Mainz. Zur Wahrung der Nied-
rigschwelligkeit stehen ein Dienstwagen und entspre-

chende technische Ausstattung zur Verfügung, sodass 
auf die Bedürfnisse von Ratsuchenden vor Ort, im Büro 
oder aber auch per Videokonferenz eingegangen wer-
den kann. 

Die finanzielle Ausstattung wird 
vom rheinland-pfälzischen Land-
tag im Zuge der Haushalts-
aufstellung beschlossen. Die Be-
ratungsarbeit wird – nach den 
derzeit geltenden Beratungs-
standards des Bundesnetzwer-
kes Ombudsstellen – in einem 
Team von mindestens zwei Per-
sonen durchgeführt. Hierdurch 
wird die für die Fallanalyse 
notwendige Perspektivenviel-
falt ermöglicht. Es findet ein 
regelmäßiger Austausch im 
Zuge der Fallbeurteilung im 
gesamten Team statt.  

6.1 HERAUSFORDERUNGEN IN DER ARBEIT 
DER OMBUDSSTELLE
Eine große Herausforderung war, ein eigenes ombud-
schaftliches Profil in die bereits bestehende Struktur 
der Arbeitsabläufe bei der Bürgerbeauftragten zu im-
plementieren, welches sich durch spezifische fachliche 
Anforderungen auszeichnete. Diese Herausforderung 
wurde zwischenzeitlich durch ein – zusammen mit dem 
Fachbeirat – erarbeitetes Konzept gelöst.

Die in die Evaluation einbezogenen Ratsuchenden 
haben sich nach eigener Aussage angenommen und 
unterstützt gefühlt und auch die Kooperationspart-
ner*innen sind mit der Arbeit überwiegend zufrie-
den gewesen, so der von externen Stellen gefertigte 
Evaluationsbericht. Die sich zeigenden Handlungsbe-
darfe würden vor allem auf konzeptioneller Ebene lie-

gen. Diese würden sich hinsichtlich der Zielgruppende-
finition zeigen. So sei ein expliziter Arbeitsschwerpunkt 
in der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Fokus auf den 
Hilfen zur Erziehung nicht eindeutig erkennbar gewe-
sen. Einen deutlichen Unterschied in der Zielgruppen-
definition sieht die Ombudsstelle im Gegensatz zu den 
Erstellern des Evaluationsberichtes in der Zielgruppe 
der Kindergartenkinder. Das Bundesgesetz sieht in § 2 
SGB VIII die Kindergartenkinder ausdrücklich als Ziel-
gruppe vor.

Zum anderen würden sich Weiterentwicklungsbe-
darfe hinsichtlich der Umsetzung ombudschaftlicher 
Standards in der Fallarbeit, wie etwa hinsichtlich der 
Transparenz beim Vorgehen und der Erweiterung des 
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Interventionsspektrums, vor allem im Hinblick auf Lö-
sungsfindungen im Dialog aller Beteiligter ergeben. 
Um den sich zeigenden anspruchsvollen Fragestellun-
gen gerecht werden zu können, ist zudem die verstärkte 
fachliche Reflexion bedeutsam. Dies wurde durch per-
sonelle Verstärkung der Ombudsstelle mit zwei Päda-
gogen weiterentwickelt und entspricht den vom Bun-
desnetzwerk entwickelten Standards, dies findet sich 
zudem im Konzeptpapier der Ombudsstelle wieder.

Der Bericht hat folgende Empfehlungen abgegeben:

�� �Profilierung der Zielgruppe auf die Hilfen zur Erzie-
hung

�� �Umsetzung ombudschaftlicher Standards im Bera-
tungskontext

�� �Konzeptionelle Fassung der Arbeit der Ombudsstelle

�� �Weiterentwicklung der Fachkompetenz hinsichtlich 
der Hilfen zur Erziehung

�� �Qualifizierung des Umgangs mit dem Datenkonzept

�� �Jugendgerechte Öffentlichkeitsarbeit und Zugänge 
stärken

�� �Bekanntheit der Ombudsstelle im fachlichen Kontext 
steigern

�� �Kooperationsbezüge verbindlicher gestalten

�� �Fachpolitische Ausrichtung der Arbeit etablieren

�� �Unterstützung des Aufbaus regionaler Strukturen

Diese Empfehlungen wurden mit Verabschiedung der 
mit dem Fachbeirat und weiteren Partnern abgearbei-
tet und sind in der Umsetzung. Teilweise wird die Um-
setzung allerdings dadurch erschwert, da sich externe 
Partner selbst noch in Abstimmungsprozessen befinden 
(bspw. Entwicklung und Finanzierung eines bundesein-
heitlichen Datenkonzeptes). Fachpolitische Seminare 
werden von der Ombudsstelle angeboten bzw. besucht. 
Fachliche Qualifizierung findet fortwährend statt. 

Die ausschließliche Profilierung der Zielgruppe auf die 
Hilfe zur Erziehung steht nicht im nach § 9a i. V. m. § 2 
SGB VIII definierten Auftrag. Die Umsetzung ombud-
schaftlicher Standards ist u. a. durch Ausweitung der 
Personalstärke erfolgt. Die konzeptionelle Fassung der 
Arbeit der Ombudsstelle ist in Zusammenarbeit mit 
dem Fachbeirat erfolgt. Eine Qualifizierung des Um-
gangs mit dem Datenkonzept ist eine dauerhafte Auf-
gabe. Unglücklich ist, dass diese Anforderung von ei-
nem der Ersteller des Berichtes erfolgt, da dieser auch 
mit dem Bundesnetzwerk Ersteller des Datenkonzeptes 
ist. Jugendgerechte Öffentlichkeitsarbeit und Bekannt-
heit der Ombudsstelle im fachlichen Kontext steigern 
ist eine Daueraufgabe und gehört zum täglichen Hand-
werk (Fachtagungen durchführen und besuchen) der 
Ombudsstelle. Allerdings sind hier weitere Maßnahmen 
denkbar. Zu dem Thema Kooperationsbezüge verbind-
licher gestalten, wird auf das Thema Bürokratieabbau 
verwiesen. Die Kooperationen werden bedarfsgerecht 
vollzogen. Die Ombdsstelle ist, insbesondere in jahre-
langer Kooperation mit dem Bundesnetzwerk fachpoli-
tisch etabliert. Die Unterstützung des Aufbaus regiona-
ler Strukturen ist wegen der flächendeckenden Tätigkeit 
der Ombudsstelle in Rheinland-Pfalz derzeit nicht vor-
gesehen.

Bericht der Ombudsstelle Aktuelle Situation und Ausblick

Ombudsstelle für Kinder- und Jugendhilfe bei der Bürgerbeauftragten Rheinland-Pfalz
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Aktuelle Situation und Ausblick Bericht der Ombudsstelle

6.2 ZIELE FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE
Das Hauptziel für die kommenden Jahre bleibt weiter-
hin die Aufrechterhaltung der qualitativ hochwertigen 
Arbeit der Ombudsstelle und die weitere Vernetzung 
mit Akteuren in der Kinder- und Jugendhilfe. Ein weite-
rer Schwerpunkt wird auf zusätzliche Öffentlichkeitsar-
beit gelegt werden.

Die Erreichung der Zielgruppe soll weiter in den Fokus 
genommen werden. Es sollen verstärkt Jugendhilfeein-
richtungen durch persönliche Besuche erreicht werden 
und Vorstellungsrunden dort stattfinden.
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7.	� RECHTSGRUNDLAGEN
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LANDESGESETZ ÜBER DEN BÜRGERBEAUFTRAGTEN 
DES LANDES RHEINLAND-PFALZ UND DEN BEAUF-
TRAGTEN FÜR DIE LANDESPOLIZEI VOM 3. MAI 1974*)
Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Teil 3 sowie  
§§ 26 und 27 neu eingefügt und die bisherigen §§ 26  
und 27 werden §  28 und 29 durch Gesetz vom 
20.12.2024 (GVBl. S. 486)

Teil 3 Ombudsstelle in der Kinder- und Jugend-
hilfe Rheinland-Pfalz

§ 26 Stellung der Ombudsstelle

(1) �Der Bürgerbeauftragte nimmt die Funktion einer 
unabhängigen und fachlich nicht weisungsgebun-
denen Ombudsstelle in der Kinder- und Jugendhil-
fe Rheinland-Pfalz nach § 9a SGB VIII wahr. Sie ar-
beitet mit den Ombudsstellen bei freien Trägern 
der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz zu-
sammen.

(2) �Das Petitionsrecht sowie die Behandlung von Kon-
flikten nach diesem Teil bestehen nebeneinander. 
Zweifel, ob im konkreten Fall vom Petitionsrecht 
Gebrauch gemacht oder die Ombudsstelle nach 
den Vorschriften dieses Teils tätig wird, sind im 
Einvernehmen mit dem Betroffenen auszuräu-
men.

§ 27 Aufgaben

(1) �Zur Beratung in sowie zur Vermittlung und Klä-
rung von Konflikten im Zusammenhang mit Auf-
gaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 SGB 
VIII und deren Wahrnehmung durch die öffentli-
che und freie Jugendhilfe können sich junge Men-
schen und ihre Familien an die Ombudsstelle wen-
den. Zu den Aufgaben der Ombudsstelle gehört in 
diesem Rahmen insbesondere,

1. �als Anlaufstelle für die Mitteilung von Beschwerden 
im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe die Sachla-
ge zu klären und zu erläutern, zwischen den Betei-
ligten zu vermitteln und gemeinsame Handlungs-
optionen zu entwickeln,

2. �die Betroffenen über ihre Rechte zu informieren 
und sie in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu un-
terstützen und

3. �mit den Akteuren in der Kinder- und Jugendhilfe 
in Rheinland-Pfalz zusammenzuarbeiten. Eine Mit-
wirkung in gerichtlichen Verfahren oder die Nach-
prüfung einer richterlichen Entscheidung findet 
nicht statt. Die Ombudsstelle arbeitet in einem 
multiprofessionellen Team, insbesondere mit ju-
ristischer und sozialpädagogischer Kompetenz.

(2) �Die Ombudsstelle legt dem Landtag alle zwei Jah-
re, erstmals am 1. Dezember 2025, einen Bericht 
über ihre Tätigkeit und die Zusammenarbeit mit 
den Ombudsstellen bei den freien Trägern der Kin-
der- und Jugendhilfe

§ 28 Stellenplan

Der Minister der Finanzen wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags für das Haushaltsjahr 1974 die zum Vollzug 
dieses Gesetzes erforderlichen Planstellen zu schaf-
fen. Über den weiteren Verbleib dieser Planstellen ist 
in dem nächsten Haushaltsplan zu bestimmen.

§ 29* Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

* Verkündet am 13. Mai 1974

Rechtsgrundlagen Bericht der Ombudsstelle
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8.	ANHANG
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Anhang Bericht der Ombudsstelle

8.1 KONZEPTION OMBUDSSTELLE/BESCHWERDE- 
STELLE IN DER KINDER- UND JUGENDHILFE
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Bericht der Ombudsstelle Anhang
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Anhang Bericht der Ombudsstelle
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Bericht der Ombudsstelle Anhang
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Anhang Bericht der Ombudsstelle



Ombudsstelle für Kinder- und Jugendhilfe bei der Bürgerbeauftragten Rheinland-Pfalz50

Bericht der Ombudsstelle Anhang
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Anhang Bericht der Ombudsstelle



Ombudsstelle für Kinder- und Jugendhilfe bei der Bürgerbeauftragten Rheinland-Pfalz52

Bericht der Ombudsstelle Anhang
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8.	 AnHAng Tätigkeitsbericht

53

Anhang Bericht der Ombudsstelle
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8.2 PROTOKOLL 18/25 DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG  
AM 11. OKTOBER 2023

Bericht der Ombudsstelle Anhang
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Bericht der Ombudsstelle Anhang



Ombudsstelle für Kinder- und Jugendhilfe bei der Bürgerbeauftragten Rheinland-Pfalz 57
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Bericht der Ombudsstelle Anhang
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8.	 AnHAng Tätigkeitsbericht
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8.3 GESETZESENTWURF UND BEGRÜNDUNG

Bericht der Ombudsstelle Anhang
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Bericht der Ombudsstelle Anhang
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Bericht der Ombudsstelle Anhang
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Bericht der Ombudsstelle Anhang
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8.	 AnHAng Tätigkeitsbericht



Ombudsstelle für Kinder- und Jugendhilfe  
bei der Bürgerbeauftragten Rheinland-Pfalz
Barbara Schleicher-Rothmund
Kaiserstraße 32
55116 Mainz
Telefon: (0 61 31) 28 999 – 0
E-Mail: poststelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de

Die Bürgerbeauftragte 
des Landes Rheinland-Pfalz und die
Beauftragte für die Landespolizei
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